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Gesetz, mit dern die Bauordnung für t{ien und das wiener Gara-
gengesetz geändert serden (Bauordnungsnovelle 1992)

Der Wiener Landtag hat beschlossen:

Artikel I

Die Bauordnung für Wien, LGBI. f t i r  l { ien Nr. 11/1930, in der
Fassung der cesetze IGB1. für Hien Nr. I2/Ig3o, GBl .  der
Stad t  Wien Nr .  1 /1935 und 33 /1936,  IGBI .  fü r  Wien Nr .
t 7  / 1 9 4 7 ,  4 3 1 ] - 9 4 9 ,  ! 6 / : - 9 5 5 ,  2 A / L g 5 6 ,  1 4  l L g ' A ,  3 L l 1 g 6 O ,
! 6 / t 9 6 r ,  3 / 1 9 6 4 ,  L O / 1 9 6 4 ,  g / L 9 6 7 ,  ! 3 1 1 9 6 8 ,  6 l L g 7 O ,  : . : 5 1 7 9 7 0 ,
2 5 / 7 9 7 1 ,  1 6 / 1 9 7 2 ,  2 8 / ! g ? 4 ,  ] ^ A / ! g ? 6 ,  ! , 1 / 1 9 8 1 ,  3 0 l r g 8 4 ,
L 9 / 7 9 8 6 ,  2 8 / \ 9 8 7 ,  2 9 / ! 9 8 7 ,  ? l L 9 g O ,  7 5 / r g g ! , 3 2 1 1 9 9 1  u n i l
37 /199L sowie der Kundmachungen LGBI. für Wien Nr. 7/!960,
13 /L9A5,  I lL986 und 12 l1986 w i rd  w ie  fo19t  geänder t :

1. Den Art ikel f fr  uird folgender Abs. ? angefi lgt:

"(7) S 90 Abs. 5 ist auf bestehende Baulichkeiten anzurren_
den, wenn bewill igungspfl ichtige Bauftihrungen nehr als die
Hälfte der in Gebäude befindlichen Wohnungen und Betriebsein_
heiten betreffen. r

2 . S Z A b s . 5 l a u t e t :

r (5) Der Iitagistrat hat die Entrrtirfe für die Festselzung
und für wesentliche Abänderungen der Flächenvidrnungspläne_und
der Bebauungspläne der örtlich zuständigen Bezirksvettretung
nit der Einladung zu übernit teln, innerhalb einer gleichzei_
t ig festzusetzenden Frist,  die drei l lonate nicht überschrei



z

ten sol},  dazu Stel lung zu nehnen. Danach hat der t{agistrat
die Entwilrfe und die gutächtliche stelrungnahne des Fachbei-
rates fi,ir Stadtplanung und Stadtgestaltung durch vier Wochen
zur öffentl ichen Einsicht aufzul.egen. n

3. S 5 Abs. 4 l i t .  h lautet:

nh) Bestinnrungen über die cebäudehöhe, in
setzung einer Bauklasse nur innerhalb
vie tiber die höchstens zulässige Zahl
Dachgeschosse; r

4 .  S  5  Abs .  4  l i t .  w  lau te t :

Bauland bei Fest-
deren Grenzen, so-

der Haupt- und

'rw) in Wohngebieten die UnzuLässigkeit der Errichtung, von
Büro- und Geschäftshäusern (S 118), die Beschränkung des
Rechtes, Fenster von Aufenthaltsräunen von wohnungen zu
öffentl ichen Verkehrsf lächen herzustel l .en, sowie in t{ohn_
zonen für WohnEebäude die verpf lichtung, nicht weniger
als 80 vH der Sunme der Nutzf läche der l tauptgeschosse,
jedoch unter Äusschluß des Erdgeschosses, Wohnzwecken
vorzubehalten r. tr

5 . S 9 A b s . 2 l a u t e t :

rr(2) Der Antrag ist nit  einer crundbuchsabschrif t  zu bele-
gen. Ist der Antragsteller nicht Eigentti:ner (trliteigentüner) ,
hat er die Zustiurnung des Eigentüners (rnindestens eines
lliteigentüners) anzuschließen; ausgenonnen sind hievon An_
träge zum Zweck der Unlegung oder crenzberichtigung. Den An_
trag ist ein Lage- und ttöhenplan, der den gesetzlichen Be-
stinnungen über die verfassung von Teirungsplänen entsprechen
nuB (S 15 Abs. 2), in zwei Gleichstücken anzuschl ießen. Die-
ser Plan nuß die betroffenen Grundstücke und die anrainenden
crundstücke soweit darstel len, da6 die planl ich r icht ige Ein_
tragung der Fl.uchtlinien und Höhenlagen zusanmen nit den üb-



rlgen Bebauungsbestinnungen nögli:i. .i. i.i .- ,. Cie Höhen nüssen von
irn Höhenfestpunktverzeichnis der .stad.t. wien enthaltenen Fest-
punkten abgeleitet sein. rn den Fä.llen, in denen eine Jinde-
lung der crenzen der anrainenden crundsiücke durch Einbezie_
hung von Grundflächen in ein zu scbaffenares crundstück oder
einen zu schaffenden BaupLatz oder durch das Vorbehalten von
Grundflächen zur Einbeziehung durch den Nachbarn (Vorbehalts-
flächen) erforderr.ich ist, hat der plan auch die Nanen und
Anschriften aller Eigentüner a1l,er betroffenen Liegenschaften
zu €ntha l ten. n

6. S g Abs. 3 zveiter Satz lautet:

nfn al len anderen FäIlen hat die Behörde unter Beiziehung des
Antragstel lers, al ler üiteigentürner und der Anrainer eine
nündLiche Verhandlung durchzuführen und einen Vorschlag über
etna einzubeziehende oder abzutretende Grundflächen zu er_
statten. r l

7. S 18 sarat überschrif t  lautet:

trGrundabtretungen zu verkehrsf Iächen
Bauffihrungen in Grünland oder in

bei Abtei lungen oder
Sondergebieten

S 18. (1) Bei Err ichtung von Sport- und Spielplätzen, Freibä_
dern und ZeJ.tplätzen gelten hinsichtlich der Verpflichtung
zur Abtretung der nach den stragenfluchtlinien zu den Ver-
kehrsflächen entfallenden crundflächen die gleichen Bestin-
nungen wie bei Abteilung einer crundfläche auf Bauplätze.

(2) Bei l{eu- oder Zubauten in parkschutzgebieten, Iändli-
chen cebieten und Sondergebieten sowie bei der Errichtung von
Badehütten und bei Abteitung einer crundfläche auf Kleingär_
ten und Teile von solchen besteht dieselbe Verpflichtung nit
der Einschränkung, daB sich die verpflichtung zur unentgelt_
richen Abtretung zu verkehrsfrächen blog bis zu einer Breite
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' ' i r : :  5 n erct ieckt. rn rändl ichen Gebieten und sonciei.-- - ; , .r ietBn
besteht diese Verpfl ichtung jedoch nur, eenn das Gehäude, cl ie
Gebäudegruppe oder die bauliche Anrage nicht weiter als 30 h

'von der straßenfluchtr inie entfernt errichtet wird und in der
senkrechten projektion auf die StraBenfluchtlinie eine Länge
von nindestens 30 n aufwelst; diese AbtretungsverpfJ.ichtung
entlang der StraBenfluchtlinie ut0faBt das Ausnaß der proji_
zierten strecke. n

8 .  S  44  Abs .  4  lau ter :

' r(4) Zur Festsetzung der Entschädigung
cutachten eines oder nach Bedarf nehrerer
ter Sa chverstä nd i  ger einzuholen.n

9 .  S  Sg Abs.  4  lau teE:

hat die Behörde das
gerichtl ich beeide-

rr(4) Den Einlösungsantrag sind in jenen Fäl1en, in denen
ganze Grundstücke eingelöst Irerden soJ.len, Grundbuchsab_
schriften der einzulösenden Grundstücke, eine Uappenkopie und
der Nachweis der Zustirnmung des Eigentüners (al.Ier ltiteigen_
tüner) und al ler dingl ich Berechtigter anzuschl ießen. In al._
len tibrigen Fä1len sind an SteLle der Uappenkopie Grundeinlö-
sungspläne, die in derselben Art sie ?ei lungspläne (S 15 Abs.
2) auszustatten sind, in acht Gleichstücken anzuschl ießen.,

10. S 59 Abs. 6 lauter:

"(5) Die Verhandlung tiber die Entschädigung ist nach tr[ög-
lichkeit nit der Einlösungsverhandlung zu verbinden. Zur
Festsetzung der Entschädlgung hat die Behörde das cutachten
eines oder nach Bedarf rnehrerer gerichtlich beeideter sach-
verständiger einzuholen. rr



11. S 60 Abs. 1 1it .  a sant EinleitungsEatz lautet:

r(1) Bei folgenden Bauführungen i.st, soweit nicht S 62 ztJt
Anwendung kon"nt, vor Beginn die Bevilligung der Behörde zu
erwirken:

a) Neu-, Zu- und Umbauten. Unter l{eubau ist die Errichtung.
neuer Gebäude zu verstehen; ein solcher liegt auch vor,
wenn nach Abtragung bestehender Baulichkeiten die Funda_
mente oder Xellerrnauern ganz oder teilwej.se wieder be_
nl,itzt werden. Ein einzelnes cebäude ist eine raunbildende
baul.iche Anlage, die in ihrer Bausubstanz eine körperliche
Einheit bildet und nicht durch Grenzen eines Bauplatzes
oder Bauloses oder durch Eigentunsgrenzen gäteit t  ist.  Der
Bezeichnung als ein einzelnes Gebäude steht nicht entge_
gen, daß in ihn Brandnauern entbalten sind oder es auf
Grundflächen von verschiedener l{idnung, verschiedener Bau-
klasse oder verschiedener Bauweise errichtet ist. Ein Rauttr
liegt vor, wenn eine FLäche zuroindest zur Hälfte ihres Un-
fanges von t{änden unschlossen und von einer Deckf]äche ab-
geschlossen ist; ein Aufenthaltsraun muB allseits. un_
schLossen sein. Flugdächer nit  einer bebauten Fläche von
nehr als 25 n2 oder einer lotrecht zur bebauten F1äche.ge-
hessenen Höhe von nehr als 2r5O n gelten als Gebäude. Zu_
bauten sind alle vergröBerungen eines Gebäudes in waag_
rechter oder lotrechter Richtung. Unter Unbau sind jene
Anderungen eines cebäudes zu verstehen, durch selche die
Rauneinteilung oder die naurnuidnungen so geändert uerden,
daB nach Durchfilhrung der linderungen das Gebäude als ein
anderes anzusehen ist. Ein Unbau liegt auch dann vor, wenn
solche Änderungen ser.bst nur ein einzernes ceschog betref-
fen.  r t



12. S 62 sant überschrif t  lautet.:

n Bauanze ige

S 62. (1) Bei Baufi,ihrungen innerhalb von Wohnungen oder Be_
tr iebseinheiten, die nicht von Einf luß auf die stat iscben
Verhältnisse des Hauses oder der baulichen Anlage sind, weder
eine jinderung der äußeren cestaltung des Gebäudes oder der
baulichen AnLage bewirken noch greneinsane TeiLe des Hauses,
der baulichen Anlage oder der Liegenschaft in Anspruch nehrnen
noch die Unwidnung von wohnungen auf Arbeitsräune, Büroräune,
Verkaufsräurne, Versahnlungsräunre, Gaststätten und Räune nit
äbnlicher Funktion sowie Lagerräune betreffen, ist vor Beginn
die Kenntnisnahrne einer Bauan zelge zu ernirken.

(2) Der Bauanzeige sind Baupläne in dreifacher Ausfert i_
gung anzuschl ießen; sie sind von Baunerber, von planverfasser.
und vor0 Bauführer oder deren bevollnächtigten Vertretern zu
unterfert igen.

(3) Die xenntnisnahrne einer Bauanzeige hat innerhalb einer
Frist von sechs Wochen ab Einlangen bei cler Behörde nit
schri f t l ichen Bescheid zu erfolgen oder ist nit  schri f t l ichen
Bescheid zu verweigern, uenn die zur Anzeige gebrachten Bau_
maßnahnen nicht den gesetzlichen Erfordernissen entsprechen
oder cründe dafür sprechen, daB die BaunaBnahnen einer Baube_
villigung bedürfen.

(4) Nach der Errassung des Bescheides, nit dero eine Bauan-
zeige zur Kenntnls genonnen wird, darf nit den Bau'aBnahnen
begonnen trerden. rr .



13.  S  63  Abs .  1  l i t .  c  lau te t :

xc) die Zustinnung des Eigentü.ltrers (aller Hiteigentilner) ,
wenn der Baurerber nicht selbst Eigentitner oder nur l.{it_
eigentüner der Liegenschaft ist; rl

14. S ea Abs. 1 l i t .  a letzter Halbsatz lautet:

rferner sind in Lageplan die crundstücke der benachbarten
Liegenschaften (s 134 Abs. 3) |  deren Nunmern, die zahren der
Einlaqen und Orientj.erungsnumroern, die Nanen und Anschriften
al1er ihrer Eigentüner sowie die unrisse des Baubestandes auf
diesen Liegenschaften, die angrenzenden öffentl ichen Ver_
kehrsflächen sarnt deren Abrnessungen und Höhenlagen unter naB_
gerechter Eintragung von cleisen, A11eebäunen, Gehsteigen,
Banketten und }tasten sowie die Nordrichtung einzutragen;I

15 .  S  eZa en t fä l l t .

16. S 58 sant überschrif t  lautet:

rAusnahnen von den gesetzlich
festgelegten Bauvorschriften

S 68. (1) Iinderungen und Instandsetzungen an rechtnäßig be-
stehenden Gebäuden sind auch zu bewilligen, senn sie elne Ab-
weichung des Baubestandes von den Bestinnungen dieses Geset_
zes nindern oder die Einhaltung dieser Bestinnungen einen un_
verhältnlsnäBigen Aufyand erforderte.

(2) Die Bestinaiungen über den Llchteinfal l  (S 28) für ein-
zelne Hauptfenster sind nicht anzuwenden, wenn ihre Einhal-
tung zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte führte, so_
fern es sich un Bauftihrungen



a )

b )

auf  Baup lä tzen,  d ie
auf Bauplätzen, die
hen von angrenzenden

bereits bebaut waren, oder
auch znangsweise durch das Einbezie-

Grundflächen nicht vergröBert rrerden
Xönnen,

handelt.

(3) Die Bestirnnungen iiber die natürl.iche Belichtung von
Aufenthaltsräunen (S 88 Abs. 1) für Hauptfenster sind nicht
anzuuenden, wenn die zweckbestinnung des Raunes die natürli_
che Beliehtung ausschl ießt. Bei rechtrnäBig bestehenden Gebäu_
den ist nachträg1ich zur Verneidung von Irnnissionen die Ver_
glasung von Balkonen oder Loggien auch dann zulässig, Irenn
den Anforderungen des S 8g Abs. 3 nicht ent.sprochen sird.

(4) Die Bestinrnungen tiber die Lage des Fußbodens von Ar_
beitsräuuren zum anschl j-eßenden celände (S 87 Abs. 4) sind
nicht anzurrenden, benn die Zweckbestinnung des Raumes die
Ausnahue rechtfertigt und einer Beej.nträchtigung der Gesund_
heit von l,lenschen durch die besondere Ausgestaltung des Rau_
Des vorgebeugt wird.

(5) Die Bestinrnungen über die schaffung von feuerbeständi-
gen Brandnauern in den in S 101 Abs. 4 genannten Abständen
sind nicht anzuwenden, wenn die Zyeckbestinmung des Raunes
die Ausnahne erfordert und eine Beeinträchtigung der Feuersi_
cherheit durch die besondere Ausgestaltung des Raunes, allen_
falls auch durch andere geeignete lr{aßnahmen, hintangehalten
Itird.

(5) Die Bestinrrungen tiber die Trennung der wohnungen, Auf-
enthaltsräune und Hausnaschküchen sonie deren Zugänge und t{a_
schinenräuue von Dachböden durch feuerbeständige Brandmauern



(S 101 Abs. G) und die kons.,"rukti.ve Trennung der Tragkon_
struktion der Decken und lJände von Aufenthaltsräunen in Dach_
geschoß von hölzernen Dachkonstruktionen (S 103 Abs. 4) sind
bei nachträglichen Einbau dieser Räune in ein Dachgeschoß
nicht anzuwenden, senn den Erfordernissen cler Sicherheit, der
Festigkeit, der cesundheit und des Brandschutzes auf andere
Weise ausreichend Rechnung getragen vird; die Unfassungsuände
und Decken dieser RäuDe ntissen jedoch nindestens feuerhennend
se in .

(7) fnnerhalb eines Wohnungsverbandes dürfen zur Vergröße_
rung des Raunes zur Unterbringung einer Waschgelegenheit so_
vie einer Dusche oder Badegelegenheit (des Badezinrners) oder
des Abortes Scheideirände auch dann entfernt rserden, wenn da_
durch diese Räune zu3anmengelegt oder unnittel.bar von Aufent_
haltsräuhen aus zugänglich oder Abstel lräuroe u.ä. aufgelassen
verden und dadurch die Benützbarkeit einer Wohnung für einen
körperbehinderten lrlenschen verbessert uird.

(8) Die Bestinnungen tiber die Xabinenna8e (S 1o6a
Abs. 10), t iber die verbindung al ler ceschosse sosie i lber die
Anordnung der Aufzugsstationen in der Ebene des jeweiligen
Geschosses (S 108 Abs. 1) sind bei nachträgJ.ichen Aufzugsein_
bauten beziehungsveise Aufzugszubauten nicht anzuwenden, wenn
andernfaLls auf crund örtlich gegebener verhältnisse ein Auf_
zug nicht errichtet nerden könnte oder durch den erforderli-
chen Aufzugsschacht Belichtungs_ und BelüftungsverhäLtnisse.
von t{ohnungen beeinträchtigt wilrden. tr

17. S 70 Abs. 1 Lautet:

tr (1) Können durch das Bauvorhaben subjektiv_öffentliche
Nachbarrechte bert ihrt werden (S 134a), ist eine nündliehe
Verhandlung durchzuführen, zu der auch der planverfasser und
der Bauführer, sofern nicht S 55 Abs. 1 anzurrenden ist, zu
laden sind. I
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18. S 72 sant t lberschrif t  lautet:

rVerbot des Baubeginns vor Reclrtksraft
der BaubewiJ.ligung

S 72. Der 8au darf begonnen werden und seitergeführt werden,
sobald die Baubenilligung gegenüber den Baurrerber und jenen
Personen, die spätestens bei der rnündLichen Verhandlung Ein_
wendungen genäß s 134 Abs. 3 erhoben haben, rechtskräftig
ist.  r l

19. S Z: erster Satz lautet:

I'Beabsichtigte Abweichungen von rechtskräftigen, noeh wirksa_
nen Baubewi l l igungen sind nach den Bestimnungen der SS 60 und
62 uie Anderungen an bereits bestehenden Baurichkeiten zu be-
handel"n.  t l

20.  S  Za Abs.  1  lau te t :

rr(1) Baubevi ll igungen genäg g ?O rrerden unvirksan, wenn
binnen vier Jahren, Baubewilligungen genäß S ?1, rrenn binnen
einern Jahr, von Tage ihrer Rechtskraft gerechnet, nit der
Bauführung nicht begonnen oder der Bau nicht innerhalb zweier
Jahre nach Baubeginn vollendet wird. Bei unfangreicheren Bau_
ten oder wenn sich eine Baubeeilligmng auf Dehrere Baulich_
keiten bezieht, ist in der Bauberrilligung eine längere Voll_
endungsfrist festzusetzen, die nach der Lage des Fal.les unter
Bedachtnahne auf eine ordnungsgenäge Fortftihrung der Bauten
als notrrendig erkannt eird. fn begrllndeten ausnahnefäll.en
kann die Bauvol lendungsfrist verlängert werden, wenn öffent-
liche Rticksichten nicht entgegenstehen. Durch die Anrufung
des Verfassungsgerichtshofes oder des Verr,raltungsgerichtsho_
fes wird der Lauf sowohl der Baubeginnsfrist a1s auch der
Bauvollendungsfri.st gehenmt. tr



1 1

21. DeD $ B0 Abs. 2 uird folgender Satz angeft igt:

nErker, Balkone und Loggien, unter denen nicht überalr. eine
freie Durchgangshöhe von lindestens 2110 n gerrährleistet ist,
sind der bebauten Fläehe volL zuzurechnen.,|

22. S AZ Abs. 3 zweiter Satz lautet:

ItIn Vorgärten und auf Abstandsflächen sind Nebengebäude unbe_
schadet des Abs. 4 und der Bestinmungen über die Errichtung
von Garagen unzulässig. r

23 .  S  ge  Abs .  6  lau te t :

' r(6) Den Bestirornungen der Abs. 2 bis 5 unterl iegen auch
Fl.ugdächer jeder Größe. u

24.  S  84  Abs .  1  Laute t :

.  rr(1) Über Baufluchtl  inien, in die Abstandsflächen und in
die vorgärten dürfen die im S 83 Abs. 1 genannten Vorbauten
souie Transport- und Einsteigschächte vorragen; diese
Schächte dürf en das anschLieBende cel.ände nicht tibenagen. ,r

25 .  S  87  Abs .  3  lau te t :

r (3) Als Aufenthal.tsräune gelten Wohnräune, Arbeitsräume
und Ktictren. Fiir verkaufsräune, caststätten und Räure nit ähn-
licher Funktion nüssen die Bestinnungen über den gesetzrichen
Licbteinfal l ,  die natürl iche Betibhtung, die natürl lche Be_
1üftung und die Lage riber den anschrieBenden Ge1ände nicht
eingehalten nerden. Entsprechen solche Räume nicht den ge-
setzlichen Bestinraungen tiber den Lichteinfall und die natür-
l iche Belichtung, nt issen sie nit  einer tagesl ichtähnl ichen
Beleuchtung ausgestattet sein; sind sie nicht natürr ich be-



lüftet, nilssen sie nit ,-,iner

ausgestattet sein. Räune, in

nechanischen Be- und Entliiftung
denen ständig oder regelnäßig

Arbeiten verrichtet verden, sind Arbeitsräune. Lagerräune, Ln
denen ständig oder regeluräßig Arbeiten zur Anlieferung, zur
Lagerung, zur Betreuung, zun Abtransport oder zur Evidenthal-
tung des Lagergutes verrichtet rerden, Düssen den gesetzli_
chen Erfordernissen für Verkaufsräune entsprechen. r

25 .  S  87  Abs .  5  lau te t :

rr(5) Die f ichte Höhe von Aufenthaltsräunen nuB nindestens
2,50 n betragen. Wird diese Höhe nicht an a1len Stel len des
Raurnes erreicht, uruß der Luftraun dennoch nindestens dasserbe
Äusnaß haben wie bei einer vaagrechten Decke nit  2,50 n Höhe.
fn Dachgeschossen genügt jedenfal ls eine l ichte Höhe der Auf_
enthaltsräune von 2 r 50 D über der HäIfte des Fußbodens des
jeweil igen Aufentha 1tsraunes. '

27 .  S  tOe Abs.  1  Laute t :

'r(1) Jede wohnung oder Betriebseinheit nuB unlnittelbar,
jeder Raun einer wohnung oder Betriebseinheit unnittelbar
oder nittelbar von den öffentlichen Verkehrsflächen sicher
erreichbar sein. Verbindungsnege, die der unDittelbaren Er_
reichbarkeit einer t{ohnung oder Betriebseinheit oder der un_
nittelbaren oder nittelbaren Erreichbarkeit Jedes Aufent_
haltsraunes einer Betriebseinheit von den öffentlichen ver-
kehrsflächen dienen, sind notuendige verbindungswege. Aufzüge
können notvendige Verbindungsnege nicht ersetzen. Räune, die
nicht Bestandteil einer tiohnung oder Betriebseinheit sind,
dilrfen nicht ausschliegrich tiber. wohnungen oder Betriebsein-
heiten erreichbar sein. n
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28. S 112 Abs. 1 zweiter Satz Lautet:

trIn Jeder l{ohnung nuß nindestens ein Aufenthaltsraun einen
Rauchfanganschl.uß (äbgasfanganschluB) in einen tang mit einero
lichten Querschnitt von nindestens 14 cn Durchnesser haben;
dies gilt nicht für l{ohnungen in Hochhäusern. r

29. Den 5 114 Abs. 6 uerden folgende Sätze angefügt:

nEinrnündungen von Feuerstätten derselben wohn- oder Be-
triebseinheit in denselben Rauchfanq nüssen, von t{itte zu
Mitte der Einmündung genessen, einen lotrechten Abstand von
nindestens 39 cn haben. Abgase von Gasfeuerstätten dürfen in
Rauchfänge für ändere Feuerstätten nur abgeleitet werden,
rtenn die Einnündung einer solchen Ableitung die oberste ist
und die nächste Einnündung von Feuerstätten ftir flüssige und
feste Brennstoffe nindestens 60 cn t iefer 1iegt,.  cl ies gi l t
auch für gerneinsane Einntindungen der Abgase von Feuerstätten
für feste und f lüssige Brennstoffe in einen Rauchfang. Jeden_
falLs nüssen Einnündungen für feste Brennstoffe an unterster
Stel le l iegen. ir

30. S f : .2 Abs. 2 lautet:

ri(2) Für rndustriebauten sind Abweichungen von den vor-
schriften dieses cesetzes ilber den WärDeschutz, die feuerbe_
ständige Ausführung von wänden und Decken sowie deren verbin-
dung uit den Dachstuhl und in Industriegebeiten, Betriebsbau_
gebieten und sondergebieten auch tiber den schalrschutz zuläs:
sig, wenn den Erfordernissen der Sicherheit, der Festigkeit,
der Gesundheit und des Brandschutzes Rechnung gätragen wird. n

31. S 124 Abs. 1 und 2 Lauten:

x(1) Der Bauverber hat sich zur Ausführung aI1er nach S 60
bewil l igungspfl icht igen und nach S G2 anzeigepfl  icht igen Bau_



L4

arbe.i.--en eines Bauführers zu bedienen, der nach den für. dj..-:
. Berufsausübung rnaBgeblichen Vorschriften zur erserbsnäßigen

Vornahne dieser Tätigkeit berechtigt ist.

(2) Der Bauführer hat den Zeitpunkt des Beginns der Bau_
ftihrung nindestens drei Tage vorlrer der Behörde anzuzeigen.
wird uit den Bau entgegen der Baubeginnsanzeige nicht begon_
nen, gi l t  diese a1s nicht erstattet. i

32 .  S  rZS Abs.  2  lau te t :

rr(2) Die Verantwort l ichkeit nach Abs. 1 wird durch die be_
hördliche BewilJ.igung und die behördlichen überprüfungen
nicht berührt. Wenn sich in Zuge der Bauausführung ergibt,
da8 bei Einhaltung des genehnigten Bauplanes und der Auflaqen
der Baubenillignrng eine Abweichung von den Bauvorschriften
entsteht, sind der Bauführer, die selbständig tät igen Bauaus_
führenden und der prtifingenieur (S tZZ Abs. 3) verpflichtet,
dies der Behörde unverzt igl ich anzuzeigen. überdies ist der
Prf i f ingenieur verpfl ichtet, der Behörde anzuzeigen, wenn in
zuge de! Bauausführung von den genehnigten Bauplänen in einer
solchen Art oder in solchen Unfang abgewichen wird, daß für
die AbHeichung eine Baubenil l igung erforderl ich ist (S ?3),
oder bei der Bauausfilhrung nicht entsprechende Baustoffe ver-
wendet oder entsprechende Baustoffe unfachgenäß verwendet
verden oder Konstruktionen nangelhaft ausgeführt werden
( S  1 2 7  A b s .  s ; . t t

33. S tZZ Abs. 1 l i t .  b und c lauten:

tb) tiber die Festigkeit von Tragverken, Fundanenten und son-
stigen besonders beanspruchten Bauteiren nindestens einen
Irlonat vor Beginn der Bauarbeiten eine statilche Berech-
nung sant Konstruktionsplänen, die auch die allenfalls zu
ertrartenden Senkungen und Setzungen aufzeigen nüssenr.
vird nindestens einen l,lonat vor Baubeginn eine statische
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Vorbenessung aller Bauteile unter Berilcksichtigung ihres
Zusa'n'nenwirkens vorgelegt, nüssen die statischen Berech_
nungen nur Jereils Dindestens einen ltonat vor Ausfübrung
des betreffenden Bauteiles vorgelegt werden;

c) {iber die tberprüfung der probekörper bei Betongäten von
B 4OO und dartiber ein cutachten. i

34.  S  tZz  Abs .  3  lau te t :

ü (3)  Be i  den nach S 60  Abs.  1  l i t .
gungspflichtigen Bauführungen hat der
durch einen Ziviltechniker oder einen
sachverständigen für das einschlägige

a , b u n d c b e w i l l i -

Bauwerber grundsätzlich
gerichtlich beeideten
Fachgebiet

a )

b)

(Prüflngenieur) folgende überprüfungen der Bauausführung vor_
nehnen zu lassen:

die Beschau des Untergrundes für alle aufgehenden Tragkon_
struktionen vor Beginn der Betonierungsarbeitenr.
die Beschau jener Bauteile, die nach deren Fertigstel,lung
nicht nehr nög]ich ist (Fundanente, Stahleinlagen, Träger,
Stützen, Schueißverbindungen u.ä. ) .

Der Prüfingenieur nuß von Bauverber und von Baufährer ver-
schieden sein und darf zu diesen personen in keinero Dienst-
oder organschaftsverhältnis stehen. Er ist der Behörde vor
Baubeginn nanhaft zu nachen. Ein Wechsel des prüfingenieurs
ist der Behörde von Baueerber unverzilglich anzuzeigen. Der
Bauffihrer hat seiters bei den nach g 60 Abs. 1 Lit. a, b und
c bewi lligrungspf lichtigen Baufilhrungen zur Ernöglichung der
behörclrichen Rohbaubeschau den Beginn des Anbrlngens des ver-
putzes bezlehungsweise der Verkleidung nindestens drei Tage
vorher der Behörde anzuzeigen. Dieser Anzeige sind die von
Prüfingenieur aufgenonnenen tlberprilfungsbefunde ilber die ge_
nä8 lit.a und b vorgeDonnenen tiberprüfungen der Bauausführung
anzuschließen. Wenn auf die Bestellung elnes prtifingenieurs
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verzichtet vurde (Abs. 6), hat der Baufilhrer der Behörde
überdies zur Ernöglichung der behördlichen tlberprüfungen der
Bauausf{lhrung nindestens drei Tage vorher den Beginn der Be_
tonierungsarbeiten zwecks Beschau des Untergrundes filr a1le
aufgehenden Tragkonstruktionen und den Beginn der Bauarbeiten
an jenen Bauteilen, deren Beschau nach Fertigstellung nicht
uehr nöglich ist (Fundanente, Stahleinlagen, Träger, Sttitzen,
Schneißverbindungen, Kanalleitungen u.ä.),  anzuzeigen. In die
dreitägige Frist sind Sanstage, Sonntage und gesetzliche Fei-
ertage sowie der.Karfreitag, der 24. Dezember und der
31. Dezenber nicht einzurechnen. r l

35 .  S  tZZ Abs.  4  lau te t :

rt(4) t{urde eine ordnungsgenäße Beschau nicht durchgeführt
beziehungsneise kann eine solche nicht durchgeführt rrerden
oder werden Befunde über durchgeführte Beschauten ilber Auf_
forderung der Behörde nicht vorgeLegt, ist der Bauwerber über
Auftrag der Behörde verpflichtet, die betreffenden BauteiLe
zwecks nachträglicher tiberprüfung in notvendigen Ausnaß frei-
legen zu lassen. Hievon ist abzusehen, wenn der Bauwerber auf
eine andere Art (Entnahroe einer Betonprobe, Kugelschlagprobe
u.ä.) den Nachneis der ordnungsgemäßen Bauführung erbringt. rl

36 .  S  127 Abs.  6  Laute t :

n(6) In der Baubevi l l igrung kann auf al le oder ej.nzelne
tiberprüfungen der Bauausführung beziehungsweise auf die Be-
stellung eines prüfingenieurs (Abs. 3) verzichtet werd.en,
uenn es sich um geringfügige Bauausfilhrungen handelt. Der Be_
hörde bleibt es darüber hinaus uribenonnen, bei Erstattung ei-
ner Anzeige genäB Abs. I auf die Durchführung der Beschäu zu
verz ichten. r
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37. S tZl Abs. 8 lautet:

n(8) Den vertretern der Behörde ist jeclerzeit der zutritt
zur Baustelle zu gestatten. Bauuerber, Bauführer, planverfas_
ser und prüfingenieur und die bein Bau Beschäftigten sind
verpflichtet, der Behörde al.le erforderlichen Auskilnfte zu
erteilen; au8erdeD sind Bauserber und Bauführer verpflichtet,
auf der Baustelle den Baubewilligrungsbescheid, die genehnig_
ten Baupläne, die nach deu Fortschritt des Baues erforderli_
chen statischen Berechnungen sonie einen Nachwers des prüfin-
genleurs tiber die genäß Abs. 3 1it. a und b vorgenoülenen
Überprilfungen aufzulegen. Auf der Bausterle ist außerden bis
zur Vollendung des Baues eine baubehördliche Bestätigung dar_
tiber, daß es sich um eine befugte Bauführung handelt, so
auszuhängen, da8 sie von der Verkehrsfläche aus deutLich
sichtbar und lesbar ist.  Die Baufi lhrung ist einzusteLlen,
l|enn

a) ein Bau ohne Bewilligrung beziehungsrreise ohne Kenntnis_
nahne der Bauanzeige ausgeführt wird oder der prüfinge_

' nieur oder der Bauführer der Behörde nicht bekanntgege_
ben worden i  st;

b) von den genet'nigten Bauplänen in solcher Art oder in sol-
chen Unfang abgewiehen wird, daß für die Abweichung die
Einholung einer Baubewil l igung erforderLich ist (S 73),.

c) nicht entsprechende Baustoffe ven endet oaler entsprechende
Baustoffe unfachgenäg venrendet verden;

d) Konstruktionen nangelhaft ausgef{lhrt yerCteni

e) cerüste und pölzungen nangelhaft slnd;

f) die erforderlichen statischen Berechnungen nicht rechtzei-
tig vorgelegt $urden oder trtängel dieser Berechnungen
bervorgekonnen sind.
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Die Behörde hat hierliber binnen 24 Stunden an den Bauyerber
und den Bauführer beziehungsweise an den sonst Verantnortli_
chen einen schriftlichen Bescheid zu erlassen.tr

38. S tee Abs. 1 letzter Halbsatz lautet:

nin diesen FäIl.en ist Jedoeh die Vollendung der Bauführung
der Behörde unter AnschluB der von prüfingenieur aufgenonne_
nen ilberprüf ungsbef unde über die genäg S 127 Abs. 3 lit. a

und Abgasfänge und die
Senkgruben anzuzeigen

und b vorgenomnenen überprüfungen der Bauausführung sowie der
Befunde über die vorhandenen Rauch_
vorhandenen Kanäle beziehungsreise
( Fertigste l lungsanz eige ) . tr

39 .  S  128 Abs.  3  und 4  lau ten :

r '(3) Den Antrag auf Ertei lung der Benützungsbewil l igung
sind die von prüfingenieur aufgenonmenen überprilfungsbefunde
über die genäß s 127 Abs. 3 rit. a und b vorgenonnenen über-
prüfungen der Bauausführung, soweit sie nicht bereits bei der
Rohbaubeschau vorgelegt norden sind, sowie die Befunde liber
die vorhandenen Rauch- und Abgasfänge und die vorhandenen
Kanäle beziehungsweise Senkgruben beizulegen. fst die Ver_
pfl ichtung zur HerstelJ.ung eines Gehsteiges bereits erfülrt ,
ist die behördriche Feststerrung der vorschriftsbäBigen ter-
ste]lung des cehsteiges anzuschlieBen. sind während der Bau-
ausführung Abänderungen vorgenonDen rorden, sind den Antrag
ungeachtet der hiefür eryirkten Bewilligung die der Ausfüh-
rung entsprechenden pIäne in drei Gr.eichstücken beizuschlies-
sen. Die Pläne nüssen den Bestinnungen der SS 64 und 65 ent_
sprechen.

(4) Die Benützungsbewil l igung ist zu ertei len, venn das
cebäude, die bauliche Anlage beziehungsneise der Gebäudeteil
keine augenscheinlichen Konsenswidrigkeiten zeigt und keine



:.9

augenscheinrichen lrtänger, di.e die sichere Benützbarkeit ver-
hindern, aufseist. Unter dj.esen genannten Voraussetzungen 1st
sie auch dann zu erteilen, uenn nur untergeordnete TeiLe noch
nicht ausgeführt beziehungsweise untergeordnete verpf lichtun-
gen nicht erflillt sind. fn diesen FalI ist von der Behörde
elne Frist fitr die Vollendung des cebäudes, der baul.ichen An_
lage beziehungsweise des Gebäudeteiles oder für die Erfüllung
der verpflichtungen festzusetzen. rn alren ribrigen Färren ist
die Benützungsbevilligung zu versagen; bei NichterfüL1ung der
aus den Wiener Garagengesetz erfließenden verpflichtungen ist
die Benützungsbewilligrung jedenfalls zu versagen. Für Tei.le
eines Gebäudes oder einer baulichen Anlage ist die Bentit_
zungsbewil l igung zu ertei len (Tei lbenützungsbewil l igrung),
wenn die vorangeführten crundsätze hiefilr eingehalten sind
und ausreichende Sicherheitsvorkehrungen gegen das Betreten
der nicht zur Benützung freigegebenen Teile des Gebäudes oder
der baulichen Anlage getroffen norden sind. Für' Wohnungen
kann die Benätzungsberilligrung nur erteilt werden, wenn die
gesante Wohnungseinheit benützbar ist. Ist eine ÄbteiLungsbe_
wil l igung (S r:1 erforderl ich, darf die Benützungsbenil l igung
erst nach Durchführung der AbteilungsbewiJ.ligung in Grundbuch
erteilt nerden; die Benützungsbewilligung ist jedoch unter
Einräunung elner Nachfrist ftir die grundbi.icherliche Durchfüh_
rung der Abteilungsbewilligung zu erteilen, wenn die grund_
bücherliche Durchftihrung ohne verschulden des verpflichteten
unterblieben und der Antrag beiD Grundbuchsgericht einge_
bracht ist. Durch die Erteilung der Benützungsbewilligung
rird die nach anderen Bestinnungen dieses cesetzes bestehende
verpflichtung, Abweichungen von den Bauvorsetrriften zu behe-
ben, nicht berübrt. r

40 .  S  f :a  Abs .  3 ,  4  und 5  lau ten :

rr(3) rn Baubevirligungsverfahren und in Verfahren zur €e--
willigung von unwesentlichen Abseichungen von Bebauungsvor_
schriften sind außer den Antragsteller (Bauuerber) die Eigen_
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tüner (uiteigenttiner) der Liegenschaften parteien. personen.
denen ein. Baurecht zusteht, sind. vie Eigent.ibner der LLegen_
schaften zu behandeln. Die Eigentüner (r,riteigentüner) benach-
barter Liegenschaften sind dann parteien, venn aler geplante
Bau und dessen t{idnung ihre in S 134a erschöpfend festgeleg-
ten subjektiv-öffentlichen Rechte berührt und sie spätestens,
unbeschadet Abs. 4, bei der ntindlichen Verbandlung Einwendun_
gen in Sinne des S 134a gegen die geplante Bauftihrung erhe_
ben. Alre sonstigen personen, die in i.hren privatrechten oder
in thren Interessen betroffen Lrerden, sind Beteiligte (S 8
AVG). Benachbarte Liegenschaften sind in Bauland jene, die
nit der von Bauvorhaben betroffenen Liegenschaft eine ge_
neinsane Grenze haben oder nur durch Fahnen oder eine höch_
stens 20 m breite öffentLiche Verkehrsfl.äche von dieser Lie_
genschaft getrennt sind und in Falle einer Trennung durch
eine öffentl iche Verkehrsf läche der zu bebauenden Liegen_
.schaft gegenl,ibe:rl.iegen. In allen tibrigen l{idnungsgebieten so_
vie bei Flächen des öffentlichen Gutes sind jene Liegenschaf-
ten benachbart, die in einer Entfernung von höchstens 20 m
vorn geplanten Gebäude oder der geplanten baulichen Anlaoe
liegen.

(4) weist ein Nachbar der Behörde
Verschulden daran gehindert rlar, die

nach, da8 er ohne sein
ParteisteLlung nach

S 134 Abs. 3 zu erlangen, kann er seine Einwendungen in Sinne
des s 134a gegen die Bauführung auch nach den Abschrug der
ntindlichen Bauverhandrung bis längstens drei lrronate nach de'
angezelgten Baubeginn (S 124 Abs. 2) vorbringen .und ist von
Zeitpunkt des Vorbringens dieser Einwendungen an partei; eine
spätere Erlangung der parteistellung (S f:l Abs. 3) ist aus-
geschrossen. solche Einwendungen sind von rachbarn binnen
zrrei tlochen nach Wegfall des Hindernisses für ihre Erhebung
bei der Behörde einzubringen, die die Bauverhandlung anbe_
raunt bat.
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(5) In Verfahren zur Ernirkung der Kenntnisnahne einer
Bauanzeige ist der BauiJerber partei.n

41. Der bisherige Wort laut des S 134 Abs. 4 und 5 ist al.s
t r (6 )n  und t r (7 ) r  zu  beze ichnen.

42. Nach s 134 wird folgender s 134a sant tberschrif t  einqe-
fügt:

rrSubjektiv-öffentliche Nachbarrechte

S 134a. Subj ekt i i -öffentl  iche Nachbarrechte, deren Verletzuhq
die Eigentüner (lfiteigentüner) benachbarter liegenscbaften
(S 134 Abs. 3) in Baubenil l igungsverfahren geltend rnachen
können, werden durch folgende Bestinunungen, sofern sie ihren
Schutze dienen, begründet:

a) Bestinnungen über den Abstand eines Gebäudes oder einer
baulichen Anlage zu den Nachbargrundgrenzen, Jedoch nicht
bei Bauführungen unterhalb der Erdoberfläche i

b) Bestiurungen über die Gebäudehöhe;

c) Bestinnungen über die frächenrnäßige Ausnützbarkeit von
Bauplätzen, Baulosen und Kleingärten;

d) Bestirornungen des Bebauungspranes hinslchtrich der Frucht-
1i.nien,.

e) Bestinnungen, die den Schutz vor Irnnissionen, die sich aus
der uidnungsgernäßen Benützung eines Gebäudes oder einer
baulichen Anlage ergeben können, zun Inhalt haben. Die Be_
einträchtigung durch fnnissionen, die sich aus der Benüt_
zung eines Gebäudes oder einer baulichen Anlage zu Wohn-
zwecken oder für stellplätze in gesetzlich vorgeschriebe_
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Das l{iener Garagengesetz ,
Fassung der Gesetze IßBl.
wird vie fo19t geändert:

S  4  Abs . '4  lau te t :

kann jedoch nicht geltend genacht wer-

Artikel II

Iß81. fär t{ ien Nr. 2211957, in der
für l f ien lrr.  4011969 und 2/1925

nen Ausnaß ergibt,
den. n

43.  S  138 Abs.  3  lau te t :

n(3) Die l,titglieder der Bauoberbehörde sind zur Arntsver_
schniegenheit verpfl ichtet (Art.  20 Abs. 3 B-VG). Die Sitzun_
gen sind vertraulich. n

44. S ffe Abs. 8 Lautet:

ri(8) Den Landesantsdirektor oder den von ihn bestellten
vertreter obliegt es, die Bescheide der Bauoberbehörde zu un-
terfertigen und in Verfahren vor den Verfassungsgericbtshof
oder verealtungsgerichtshof erforderrichenfarls ohne Einho-
lung eines Beschlusses der Bauoberbehörde in deren Nanen die
Akten des Verwaltungsverfahrens vorzulegen, cegenschriften zu
erstatten, Stellungnahnen abzugeben und einen Vertreter zu
bestel len; der BeschluB der Bauoberbehörde ist nachträgl ich
elnzuholen. trtit der Unterfertigung von Bescheiden, cegen_
schriften und Stellungnahnen kann der Landesantsdirektor oder
der von ihra bestellte Vertreter ein Uitglied der Bauoberbe_
trörde beauftragen. tl

t(4) Wenn das Einstel len in Hausi.nneren oder auf anderen
der Bebauung offenstehenden Teilen der Liegenschaft in Hin_
bl ick auf die Gestalt  oder Größe des Bauplatzes, die Gelände_
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verhältnisse oder andere, die zueckrnägige Nutzung der Liegen_
schaft beeinträchtigende Unstände nicht zunutbar ist und
keine Beeinträchtiglng des örtlichen Stadtbildes eintritt,
sind darüber hinaus, soveit der Bebauungsplan nichts anderes
bestirn'nt, Kleinanlagen zun Einstellen von Kraftfahrzeugen nit
einer Bodenfläche bis zu 50 n2 auch auf den seitlichen Ab-
atandsflächen oder auf anderen Teilen der Liegenschaft zuläs_
sigi in Vorgarten slnd soLche Anlägen jedoch nur dann zuLäs_
sig, venn ihre Errichtung auch auf den seltlichen Abstands-
flächen oder auf anderen Teilen der Liegenschaft irn Hinblick
auf die cel.ändeverhältnisse oder wegen des vorhandenen Baube_
standes nicht zunutbar ist. Wird bei zutreffen der oben ge_
nannten voraussetzungen eine solche Anlage an einer seitli_
chen Liegenschaftsgrenze errichtet und besteht an dieser
Grenze beräits eine solche Anlage auf der Nachbarliegen_
schaft,  so ist die neu zu schaffende Anlage nur in gekuppel_
ter Bauweise zu1ässig. rr

Ar t i ke l  I I I
Inkrafttreten

Dieses cesetz tr i t t  ni t  1. Oktober 1992 in Kraft.

Artikel IV
Übergangsbest innrungr

Filr aLLe zur zeit des rnkrafttretens dieses Gesetzes anhängi-
gen Verfahren geLten die bisherigen gesetzlichen Bestinnun_
gen.

Der Landeshauptnann: Der Landesantsdirektor:



zu  Ee i lage  Nr .  1411992
PrZ lr8ll92

Abänderungsantrag zur
BauordnungsnovelLe 1992

Wien ,  a rn  17 .4 .1992

Zun Beschluß der t l iener Landesregierung von 2.4.1992 betref-
fend die Regierungsvorlage eines Gesetzes, mit dern die
Bauordnung für l{ien und das wiener caragengesetz geändert
werden (Bauordnungsnovelle f992), wird bezüg}ich des Artikel
IV, der SS 5 Abs. 4 I t t .  e und ?9 Abs. 3 sowie bezüglich
der ilbergangsbestimnungen des Art. 3 - Inkrafttreten folgen-
der Abänderungsantrag gesteLlt:

.)  Dern Art.  IV wird folgender Art.  4 angefügt:

[(4) In Wohnzonen, die in Wohngebieten und gemischten Bauge-
bieten der Bezirke 1 bis 9 und 20 in Bebauungsplan ausge-
wiesen sind oder ger0äß Abs'. 3 a1s festgesetzt gelten, ist
nit Ausnahrne der Geschäftsviertel, Betriebsbaugebiete und
der Grundflächen für öffentliche Zwecke sowie der Bauplätze
an Straßenzügen von Bundesstraßen und Hauptstraßen gemäß
der Verordnung des Gerneinderates betreffend die Feststell.ung
der Haupt- und Nebenstraßen (verlautbart im ämtsblatt der
Stad t  Wien von 22 .11 .1990,  Nr .  47)  b is  zu  e iner  anders lau-
tenden Festleg'ung des Bebauungsplanes nur die Errichtung von
l{ohngebäuden zulässig, in denen nicht weniger als 80 vH
der Sunne der Nutzflächen der Hauptgeschosse, jedoch unter
AusschuB des Erdgeschosses, Wohnzrrecken vorbehalten sind
( S  S  a U s .  4  I i t .  n ) . . '

Diese Regelung wäre aLs Punkt 2 in den vorliegenden Novel-
lj.erungsentwurf aufzunehDen; die übrigen punkte wären sinn-
genäB unzunumerieren.

.) S 5 Abs. 4 l i t .  w lautet:

rw) die Unzulässigkeit der Errichtung von Büro- und Ge-
schäftshäusern (S 118), die Beschränkung des Rechtes, Fen-
ster von Aufenhal.tsräunen von Wohnungen zu öffentl.ichen
Verkehrsf l.ächen herzustellen, sowie Ln Wohnzonen die Ver-
pflichtung, nicht weniger als gO vH der Sunme der Nutzflä-

u i-lr, f ?
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chen der Hauptgeschosse eines cebäudes, jedoch unter
AusschluB des Erdgeschosses, Wohnzwecken vorzubehalten;rr

Diese RegeLung sollte punkt 4 des vorliegenden Novellie-
rungsentnurf ersetzen.

.) Den S 79 Abs. 3 nird fol.gender Satz angefügt:

dDarüber hinaus dürfen Schwimmbecken, zu deren Herstellung
ein nesentliches Maß bautechnischer Kenntnisse erforderlich
Lst, auf gärtneriscb auszugestalt enden crundfLächen errich-
tet verden; sie nüssen von Nachbargrenzen einen Abstand von
nindestens 3 n haben, sofern der Nachbar nicht einen gerin-
geren Abstand zustinnt. rl

Diese Regelung uäre aLs punkt 22
lierungsentwurf aufzunehrnen; die
gemäß umzununerieren,

. ) Artikel IfI - Inkrafttreten

r ' (1 )  Ar t .  Mbs.  4  und S 5  Abs .
der Kundnachung dieses cesetzes

(2) Unbeschadet des Abs.
ber 1992 in Kraft. . l

Diese Übergangsbestinunung
den Entrnrrfes ersetzen.

in den vorliegenden Novel-
übrigen Punkte wären sinn-

4 Iit. rr treten nit dern
fo)-genden Tag in Kraft.

1 tr i t t  dieses Gesetz Dit 1. Okto-

sollte den Art. IfI des vorliegän-

B e c r r ü p i l u t r o :

In Hinblick auf die Tatsache, daß seit einiger Zeit ein
tiberDä8ig groBes Interesse an der Errichtung von Büro-
und Geschäftshäusern in den inneren Bezirken besteht, er-
scheint es notwendig, gesetzliche Regelungen zu treffen,

fnkrafttreten
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die in l{ohnzonen die Errichtung solcher Büro- und Geschäfts_
häuser in tibergroßer Anzahl ausschLießen.

fu bisherigen Entrdurf gibt die Bestimmung des S 5 Abs. 4
lit. w dem Gemeinderat bei der Festsetzung des Bebauungs_
planes ledigl ich die l fögl ichkeit,  in Wohnqebieten die Unzu_
lässigkeit der Errichtung von Btiro- und Geschäftshäusern
festzusetzen. Diese Möglichkeit sollte Jedenfal.ls auch
in gernischten Bautrebiet bestehen. Für die raufende Bearbei-
tung der Bebauungspläne sollen soroit grundsätzlich drei
llöglichkeiten offen stehen:

1- unzulässigkeit der Errichtung von Büro- und Geschäftshäu-
sern auch ohne Festsetzung einer Wohnzone.

2. Festsetzung einer Wohnzone und zusätzl ich die Unzulässig_
keit der Errichtung von Biiro- und ceschäftshäusern.

3. Festsetzung einer lvohnzone und zusätzlich die Bestirnnung,
daB 80 I der Geschoßflächen der cebäude (ausgenonmen Erdge_
scboß) dem lgohnen vorbehalten bleiben nüssen.

zusätzLich breibt auch die lrrögl ichkeit offen, keine weiteren
Bestinmungen bei Festsetzung einer Wohnzone zu erlassen,
d.h. daB in Neubaufall auch Büro- und ceschäftshäuser er-
richtet verden dürfen.

Angesichts des akuten Erfordernisses, solche Bestirnrnungen
ftlr die Bezirke 1-9 und ZO nöglichst rasch rirksam serden
zu lassen. nird a1s übergangsbestinnung eine zusätzliche
Regelung in Art. Mbs. 4 der Bauordnung geschaffen, die
- anaLog zur Wohnzonenregelung - die Rechtsrirksankeit
einer BestirnDung, welche den Baü von Büro: und ceschäftshäu_
sern Ln dieöern Gebiet entscheidend elnschränJ<t, roit Kundna-
chung des cesetzes sicherstellt. Art. Mbs. 4 einschlie8_
lich der Bestinroungen des S 5 Abs. 4 1it. q, sollen daher
uit Kundnachung des cesetzes - und nicbt rie allgeroein
vorgesehen nit 1. öktober ,�gg? - in Kraft treten.



V O R t s L A T T

zur  Eauo  rdn r :ngsnove l  l e  1gg2
( S  t a n d :  1 7 . 3 . 1  9 9 2  )

.P rcb le rn :  t sed ing t  d r : : " ch  d ie  Eew i l l i g r :ngsp f  I  i ch i  komn i  es  auch
für k leine und kleinsie Baufüirrun Een zt)  langwi.er igen
;äube,,v i1 I  i  grrn osyspl41_, ren .  i . lanche subjeki iv_öffe:- , .1 i_
chen  i Jachbar rech ie  s ind  d , l r ch  den  cess tzes ;o r t l a r r t
n i ch i  zwe i  f e l s f re i  Ce f i n ie r t ,  l l r , d  f üh ren  z r . l  Uns i che r
he i i en  be i  c l e r  Beur te i i ung  des  E in t r i t t s  Cer  n ia te r i _
e I l en  R_-c : i i sk ra f t  von  Baube$ i l l i gungs t ,esche iden .  Der
Eehörde sind i : : i  Zuge Cer Earrübe rwa.ehung Äuigaben c_ler
Barrübe ̂rachr.ng zr_:gewiesen, die s le nLlr  sehwer bewäl_
t i gen  ka rn .  i j i e  t eehn ische  En tw ick lun5  so l l  be rück_
s i c h t i g t  r r e r d e n .

+ )  Ve re in faehu lg  ds5  t sa r :bew i1  1 i  g r rngsve r f  ah  r  ens  z r l r
Pekannigabe der Bebar;r :ngsbest i i r rniungen.

+ )  Locke r ' : r . g  de r  t sa , . l bew i l l i g r :ng5p1 l i ch t  ( . l u reh  d ie
Ei nfüh:-r)ng einer Earr an zei  Ee .

+  )  U r ; i sch re ib ' l ng  de r  i ; aehba :  rech te .

r )  zwer fe r . s f re ie  übe rp rü fba rke i t  des .  E in t r i t t es  de r
ma te r ie lLen  Rech tsk ra f t .

+) Bauüberwaehung auch durch pr i j f  ingenl er:re .

+ )  Ang le l ch r rng  e lnze l .ne r  Ees t imnr rngen  an  d ie  tech_
nische Entv, ' i  ek l r : r :E

Z i e l e :



Lösrrng: i ;ovel l lerung der elr:schl.ägigen Festimrnr:ngen Cer
Eauordnr:ng für lri i en.

4 l te rna t iven :  Ke ine .

Nosten: Für dte Behörde kölrnen Einsparr:ngen erhra!. tet  we:.den,
insbesondere clureh die Eirrsetzung von Fr.üf ingeni_
er l : .en, die jedoch den Eau,Jrerbern : , iehikosten verrrr_
sachen werden.



E R L U T E  R N D E  B E  M E  R  K U I , , I  G E  N
zur Bauordnungsnove 11ö 1992

( S t a n d : 1 7 . 3 . 1 9 9 2 )

A l l geme ines :

Die vor l iegende Novel le zur Bauordnung für wien belnhartet  vor
a I  l em Rege lungen ,  d ie  de r  En tbUrok ra t l s i e rung ,  de r  Besch leun igung
von Ve r fah rensabräufen ,  sowie den pr ivat is ierung von Behörden1el-
Stungen dienen so 11en .

Zur rascheren Abwicklung der verfahren zur Festsetzung von F]äehen-
widnungsplänen und Bebauungspränen wi rd d ie I" iögl ichkei t  vorgesehen,
stel lungnahmen verschiedener anhö rungsbe recht i  gter Gremien unab-
hl inglg voneinander und dami. t  g lelchzei t ig elnzuholen.

Dle mit  der ! ' i  ohnzonen-I . rovel le des Jahres rg9l .  begonnenen } laßnahmen
gegen elne sukzessi-ve verdr i lngung der vv 'ohnf unkt i  on aus wohngebleten
Sol len durch ein welteres planungsinst rument ergänzt werden. So
solIen. für r ' iohngebäude tn uohnzonen durch gesonderte Bebauungsbe-
st lmmungen gebletsweise best lmmte Mlndestquoten an wohnf lächen
festgelegt werden können.

Bel der Bekanntgabe der Beb auungsbe st immungen sol l  zwecks Verfah_
rensvereinfachung Kinft ig das Ansuchen bzw. dle vorlmacht auch nur
eines Mitel genti j rners geni jgen.
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Durch dle Bauordnungsnovel le 1976 lst  das Rechtsinst i tut  der Bauan-
zel  ge entfalJ 'en, wodurch auch klelnere Bauf i . ihrungen bewl111gungs-
pf l icht ig wurden und auch für dlese relat iv aufwendi ge Baubewi l_
11 gungsverfah ren notwendig wurden. Für Bauf ührungen untergeordneten
Umfanges, bel  welchen öffent l iche Interessen nlcht beeinträcht lgt
lverden'  relcht jedoch eln verelnfachtes prüfverfahren aus. Aus
' l lesen Gründen solr  f i i r  derart ige Bauführungen das Rechtslnst l tut
der Bauanzelge wieder elngeführt  werden.

Der vor l legende Novel r l  erungsentv/urf  br ingt weiters eine taxat ive
Aufzählung der subjekt i  v-ö f fent l  i  chen Nachbarrechte, wodurch der
Umfang dieser Rechte näher best lnmt wlr t .  Es sol l  damj. t  f i l r  c l le
zukunft  elne größere Rechtsslcherhel t  sowohl für den Bauwerber als
duch für dle Nachbarn gewährleistet  werden.

Damlt  verbunden uird eine Modlf iz lerung des Elntr l t tes in d1e
Far te i s te l l ung  a l s  An ra lne r  e inge füh r t .  D ie  rech t l l che  S te l l ung  a Is
verfafrrenspar tei  wirc i  nur dann er langt,  wenn im Rahmen des Baube-
wl 111 gurr gsve rfahre ns be griinde te E inwendungen gegen das Bauvorhaben
erhoben r 'verden. Diese Lä sr.rng wurde dem gewerbe rechtr . l  chen Betr iebs-
anlagengen ehmi gun gsve r fahren nachgebi ldet,  ohne dessen Nachbar_
(Anrainer)begrl f f  zu übe rnehmen .

Dle Überwachung der Bauausführung (Beschauten),  die derzel t  zur
Gänze von der Behörde selbst durchgeführt  wird,  sol l  zum TeiL
zlv i l technikern oder gerrcht l ich beeideten sachverständlgen uber-
antwortet  werden. Dem Bauwerber sol l  1n diesem Zusammenhang bei
größeren Neu- '  zu- und umbauten verpf l ichtend die Bestel lung elnes
Prüf lngenreurs fur dr.e Durchft ihrung dieser Beschauten vorgeschr ie-
ben werdenr wober die dem Bauwerber dadurch erwachsenden Mehrkosten
durch dle Vortei le einer proJektangepaßteren und danLt rascheren
Abwlcklung der Beschauten aufgewogen werden; durch dle übertragung
dleser Aufgaben auf einen besonders qual l f iz lerten personenkrels
lst  dle cewähr gegeben, daß der blsher ige hohe slcherheL tsstandard
auch welterhln gewährlelstet  blelbt .
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Endl ich  so l l ' en  durch  d ie  vor r iegende Nover le  e ine  Be ihe  techn ischer
Bes t immungen einer Überprüfung und Modi f izie rung unterzogen werden.
unter ande rem sol1en hier die Erlelchterungen beim schallschutz für
Industr iebauten und bei der nachträgl ichen Verglasung von Loggien
aus Gri inden des L: irns chutz es sowie dre präzlser€ umschreibung der
Anforderungen an Rauchfänge im Gesetz genannt werden.

Letzt l lch sol len sowohl in l^/ iener Garagengesetz als auch ln der
Bauordnung fur l l len die auf dle schaffung elnzelner pKur_Absterl_
p]ätze bzw. klelnerer Garagen ln Vorgärten odei auf Abstandsflächen
bezughabenden Vorschrif ten neu akkordlert nerden.

Zu den einzelnen Bestirnmungen:

t u  A r t .  I  f I :

Der  angefüg te  Abs .  7  so l l  d ie  Verp f l i ch tung zur  Hers te l lung  von
Abstel lräumen für Klnderwagen und Fahrräder nach S gO eUs. 5 auch.
auf bestehende Gebäude ausdehnen, a]- lerdings nur bei größeren
baullchen Anderungen. rm Neu-, zu- und umbaufalr sind näm1ich
Kinderwagen- und Fah rradab ste1l räume bereits seit  der Bauorclnungs-
nove l  'e  1976 verp f l i ch tend vorzusehen.  D le  d iesbezüg l iche  verbesse-
rung des Al thausb e stande s solr sukzessive im zuge umfangreicherer
BaunaBnafrmen geschehen. Maßgebend f i i r  dle Frage, ob mehr als 50 %
der wohn- oder Bet r l  ebselnhe i  ten von Bawnaßnahmen betroffen sind,
$i rd lmrner eln konkretes Bauvorhaben seln.

z u $ a

Nach der bl sherigen Rechtlage mußte den Entwürfen fur wesentl lche
Abänderungen von Flächenwldmungs_ und Bebauungsplänen, dle der
Bezlrksvertretung zur Stel lungnahme übermittelt  wurden, zwingend
das Gutachten des Fachberrates für Stadtplanung und stadtgestaltung
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angeschrossen werden.  Der  Anschr .uß dreser  gu täch t l i chen s te r rung-
nahme an den der Bezi rksvertre tung zu übermrttelnden pr.anentwurf
bleibt zulässlg und wit ld durch die Anderung des S 2 Abs. 5 nur
nlcht mehr a1s zwlngend vorgesehen. Dadurch wird eine Beschreunl-
gung des ve rfahre ns ernögIi-cht. rm übrigen vrird die stelrungnahme
des Fachbelrates v,/el terhin zur öffentl ichen Einslcht aufgelegt.

Z u  $  5 :

rm Beb auungspl an kann nurunehr zusätzl ich dle zahr der Haupt- und
Dachgeschosse begrenzt werden, rnn so in ei.nzelnen stadttei len elne
weltere Wohnverdichtung hlntanhalten zu können (Abs. 4 11t. h).
Dlese Regelung wlrd lnsbesondere rnlt  dem schutz des öffentl lchen
stadtbt ldes begründet. Die Mög1 lchkeit einer Ausnahme von dieser
Bestimmung im $ og (1rt.  f)  wurde nicht geschaffen, da andernfal ls
die Gefahr besteht, daß diese Ausnahme stets nlt  der Begri. indung in
Anspruch genonmen wi!d, daß wi rtsehaftL j .c he Argumente für elne
höhere Ge schoßarrzahl sprechen.

Im fnteresse des hnrni s sionss chut zes kann es vortei lhaft se1n,
entlang stark verkehrsbelasteter Siraßenzüge im Wohngebiet zwar
eine ldohnverbauung zuzulassen, dann aber die Orientierung von
wohnräumen mlt Fenstern zu diesem straßenzug hr.n im Erdgeschoß oder
auch in obergeschossen durch besondere Bebauungsbestimmungen (Abs.
4  l l t .  w)  zu  un terb inden.

Urn der Verdrängung der hrohnfunktl on aus Wohngebieten vorzubeugen,
sol l  durch besondere Be bauungsbe s t immungen in lvohngebäuden elne
Mindestquote der Wohnfläche von vrenigstens 80 % der GeschoßfLächen
festgelegt we rden können. Ber der Be rechnung lst von der surrune cler
Nutzfrächen alrer Hauptgeschosse außör dem Enrgeschoß auszugehen.
Dlese Regelung dlent zur Abrundung der berelts mit der rr lohnzonen-
Novel1e, LGB1. f i tr  hrlen Nr. 37/LggL, getroffenen Maßnahrnen. sle
wlrd nlcht auf Büro- und Arbei t  sräune ausgeclehnt, welI dle Stadt
lnnerhalb der zur Verf ilgung stehenden Nutzungsmögl ichkel ten von
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Gebäuden Pr io r l tä ten  se tzen muß;  d iese  pr io r i tä ten  bez lehen s ich
vorwiegend auf vJohnungen, da diese erforderLlch sind, um die Erho-
lung des l ' ienschen zu gewährleisten.

Z u  $  9 :

Fi.ir dle Bekanntgabe der Beb auungsbe stlmnungen genugt nunmehr der
Ant rag bzw. dle zust inunung elnes l1i te igenti imers. Durch dle Bekannt-
gabe der Be bauungsbes tlnmungen könn en den anderen Mltelgentümern
keinerlei Nachtei le erwachsen, da gemäß $ OS SO. für Wlen fur at ie
Bewil l lgung eines Bauvorhabens auf lhrer Liegenschaft ohnehin thre
ausdrückl lche Zust immung nachgewiesen werden muß. Es ersche1nt
daher vertretbar, daß auch dle Zustimmung eines einzlgen Mitelgen_
tümers die Bekanntgabe der Beb auungsbe st immungen ermög11cht. Die
vorschrif ten i iber die Gü1t igkel t  sdauer der Bekanntgabe der Bebau-
ungsbestimmungen werden hiedurch nicht beruhrt.  Auch wenn mehrere
fi i teigentumer einer Liegenschaft in zeitr ichen l ,b stanaen um die
Bekanntgabe der Beb auungsbe s t immungen ansuchen, so gi l t  die jewei_
11ge Bekanntgabe au f  d ie  Dauer  e rnes  Jahres .  Der  Fr ls tenr -au f  der
wirksankei t  einer Bekanntgabe der Beb auungsbe st irnmungen wird daher
unabhaing lg von einer berelts früher erfolgten ersten Bekanntgabe
berechnet und es wlrd somit die RechtssteJ.lung der anderen l ,r l tel-
gentl . imer nlcht beeinträchtigt.  wenn sich aber eine verhandrung ars
notwend ig  e rwe ls t ,  s ind  gemäß $  g  aus .  3  a lLe  l , i i te igentümer  be izu_
zl. ehen .

Z u  !  1 8 :

Bel der E*ichtung von Badehütten besteht zur zelt  die verpfl ich-
tung zu unentgel tr  ichen Abtretungen'f i tr  verkehrsf lächen bis maxlmal
20 n senkrrecht zur s traßen f luchtr inie ($ 18 Abs. 1 in verbinalung
n1t $ 17 Abs. 1 BO. f i . tr  Wl.en ) .  Da dies ln der Vergangenhett zu
Härtefäl1en gefi ihrt hat, wird nunmehr bel der Errtchtung von- Bade-
hütten, ebenso wle ln läindltchen Gebleten, Sondergebleten und
Kler 'ngärten die verpfl lchtung zur unentgelt l lchen Abtretung auf.5 m
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beschräinkt. Da hlngegen Neu- oder Zubauten in p arks chutz gebie ten
b isher  nLcht  e r faßt  waren '  aber  n ich t  e inzusehen 1s t ,  warum d lese
Bauten im Gri lnland keine s t  raßengrundab tre tung erbringen solr. ten,
wurde eLne entsprechende Regelung eingefi jgt.  Al lerdings wird die
Abtretun gsverpf L ic htung entlang der st raßenfluchtl  in ie ln ländrl-
chen Gebieten und Sondergebieten, je nach Abstand des Baues (bis
30 n), auf das Ausmaß der proJizlerten Strecke eingeschränkt, um
überschneidende Abt retungsverpfr rchtungen zu vermelcren; dlese Re-
gelung bezleht slch nlcht auf Kleingärten und Badehutten.

zu I  aaz

Dle Bezeichnung der für Ent schädi gungsgutachten he ranzuz i .ehenden
sachve rst i lndig en war der zivi lgerichtr lchen Termrnologie ( 'gerlcht-
11ch beej.dete Sachverständiger'  )  anzupassen.

z u  $  5 g :

Durch  d ie  Er fassung der  Grunds t t i cksdaten  im zent ra len  Datenspe lcher
des Bunde s rechenzen t^.rns sowie lnfolge der Bestimmungen des Grund-
buchsumstel lungsgesetzes weisen sei. t  dem Jahre 19g2 Grundbuchsab_
schrif ten auch die Gruncrst i icks fr ächen aus. Der fr i iher vom vermes-
sungsarnt ausgestel l te Grundbe si tzbogen wurde daher aufgelassen. rm
I ss eus. 4 hatte somit der crundbes l tzbogen bei der Aufzlrhlung der
Bellagen zum E in rösungsant rag zu entfal len. rm Abs. 6 wird die im
$ 44 Abs. 4 ang eführ te Terminologle fortgeführt.

z u  $  6 0 :

Der Einleitungssatz uird unter Bedachtnahme auf den neuen g 62 neu
gefaßt. In 11t. a wtrd i .edtgltch die Bewi l  l l  gungspfl  lcht fur Flug_
dächer neu geregelt.  Nunmehr gelten Flugdächer nur dann als Gebäu_
de, we nn sie elne bebaute Fräche von mehr als 25 m2 oder eine Höhe
von mehr a1s 2,50 n aufweisen. Klelner€ Flugdächer blelben nach
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1 i t .  b  bew i l l l g r :ngsp f l i ch t tg .  D le  Höhe  von  Z  )50  m ko r respond ie r t
ni t  der im $ 86 Abs. 2 festgesetzten Maximalhöhe von Einfr iedungen.

Der Vortel l  für sotche kLeinere Flugdächer 1legt somlt dar1n, alaß
bei threr Err ichtung weder elne Bekanntgabe der Bebauungsbe st immun_
gen erforderl lch ist,  noch dle Gehsteighers tel lungsverpfl . lchtung
bzw. andere Verpfl lchtungen (Anl iegerbel trag und ähnllches) ausge_
1ö s t  wen len .

fn dlesem Zusammenh ag lst noch auf dle Er1äuterungen
zu $ 4 Abs. 4 des Wiener Garagengesetzes hlnzuwelaen.
Hlnkunft FJ.ugdächer rn Abstandsflächen und bisweilen
zur Übe rda chung von pKl,/-Elnstel lplätzen erlaubt.

zu ! 82 und

So 61nd 1n
in Vorgärten

Z u  5  6 2 :
t

In Anlehnung an den $ 6l der Bauordnung in cler Fassung vor der
Nove l le  1976 w i rd  im $  ge  d ie  Bauanze ige  w leder  e ingeführ t .  DLese
wlrd Jedoch auf baul iche r{nderungen, sofern sle sich nur innerhal.b
von wohntrngen oder nur innerhalb von Be triebse inhe i ten auswirken,
beschr: inkt. Dabet werden dleselben Krlterlen, die blsher lm $ 63
Abs. 1 1it .  c Erleichterurtgen innerhalb von Wohnungselgenttxrsobjek_
ten zul ießen, herangezogen. Dlese gelten aber nun auch für Bauan_
zeigen betreffend I ' t letobjekte. rm Falle des Kenntnl snahmeverfahrens
vrlrd dern Antragstel ler auch auf Grund ser.nes rechtl lchen rnteresses
die Einstchtnahme ln den Bauakt be1 der Baupolizel zu gewähren
sein, um thn in dte Lage zu versetzen, a1r.e rechtserhebr l  chen
umst?inde fiir dle von rhm beabsichtlgte Baumaßnahme featstellen zu
können. Dle Bauanzeige verpfl lchtet zur Vorlage von Baupl?tnen, dle
ledtgl lch vom Bauwerber'  vom planverfasser und vom Baufuhrer unter-
fert lgt sein müssen..Zlel dleser Bes t lmm.rng sol l  es ""trr,  fU"gerlngftrgr ge Baurnaßnatrmen ern ernfaches und schnelles Behör{enve r-fahren zu schaffen ' Aus dlesem crund vrird von zustlnmungserf,ordär-



nls des Grunde ige ntüme rs in diesem verfahren Abstand genommen; das
z lv i l rech t l l che  Er fo rdern ls  e iner  zus t imrnung des  E igentümers  bre ib t
unb eruh rt .

Die Kenntnisnahme einer Bauanzeige bzw. deren Verweigerung hat
Jedenfal ls r-nnerhal.b elner Frist von sechs wochen ab deren Einran-
gen durch schrif t l lchen Bescheld zu erfolgen. Dle Kenntnl snahme
wl rd lnsbesondere dann zu verwelgern se j-n, wenn dle Bauanzelge
bewil l  l  gungspfl icht l  ge Maßnahmen gemäß g 60 Bo. f t tr  Lrien enthält.
l1i t  den geplanten BaLrna-ßnahmen darf Jedenfatrs erst nach arer Erras-
sung eines poslt iven Bescheldes begonnen vrerden; dles gi l t  auch fur
den Fal l  ,  daß eine Reaktlon der Behörde innerhalb der genannten
Frlst von sechs Wochen nlcht erfolgt ist.

Dle im bisherlgen $ 62 enthaltene abrundende Aussage, daß im Gesetz
nlcht erfaßte Baumaßnahmen ohne Bewil l igung zulässlg slnd, kann a's
ön tbeh r l l ch  en  t f a l  l  en  .

Z u  5  o 3 :

Im  H lnb l i . ck  au f  d ie  E r le i ch te rungen  fü r  b1oß  anze i  gep f l  l ch t l ge
Barrraßnahmen nach $ 62 erübr igen sich dle Sondemegelungen f i j r
Eigen tumswohnob je kte .

zu $ 6a:

Zur Umschreib'ng der benachbarten Lregenschaften ist auf den neu
gefaßten $ 13a zu venveisen.

zD E 67az

Dleser Ausnahmeb estlmnung, dle durch die Novelre LGB' .  Nr. 2g/19s6
elngeft ihrt wurde, hrurde durch dle Bestimmung des $ 6g, 1n der Fas_
sung der Novelle LGB1 . Nr. 1'B/1976, lnhalt l . ich derogiert.  Dlese
Bestinmung konnte daher nunmehr ausdruckltch aufgehoben rrerden.
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Z u  $  6 8 :

rm Abs.  1  t r i t t  an  d ie  s te l le  der  au f  Bauren aus  der  ze i t  vor  der
Bauordnungsnovel le 1976 bezogenen Ermächtigung der Behörde, von der
Einhaltung der Bestinmungen des vrrr.  -  xr.  Absehnittes der Bau-
ordnung abzusehen, elne al lgerneln gt i t t ige Regel ,  hronach Ändenrngen
Lo'd rns tandse tzungen imrner dann bewll l igungsfäihig slndr wenn sie
zwar dem Gesetz nlcht oder nlcht vol l  entsprechen, aber elne Ver_
rl-ngerung des Abstandes zwlschen dem vom Gesetz gewoll ten und dem
blsherlgen zustand beh,irken oder aber auch wenn die Elnhaltung cler
aktuel len Bauvorschrlf ten elne derart aufwendige änderung des
Altbestandes erfordern wlirde, daß dlese mlt Clem elgentl ich bean_
tragten Bauvorhaben in keinem verhältnis steht. unter dem Begrif frrAufwandrr ist sowohl ein technlscher a1s auch ein wi rtschaftt  icher
Aufwand zu verstehen. Dadurch blelbt die Inte ressensabwägung ge_
währ le ls te t .

Der Grundsatz, daß säirnt l  lche Bauvorschrif ten bel Bauführungen
elnzuhalten sind, erfährt somj.t  eine Durchbrechung, weLche die
schrit tweise Annähe lung elnes konsentlerten Artbestandes an dle
neue Rechts lage e  r le lch te  r t .

D te  Absätze  2 '  4 ,  s  und 6  wurden sprach l i ch  vere in fach t .

In Abs. 3 vrurde die Möglichkeit aufgenommen, Balkone oder Loggien
auch dann nachträgl ich zu verglasen, wenn die Bestlmmungen des g gg
Abs' 3 über den gesetzl lchen Lrchtelnfal l  nlcht elngehalten lrerden;
elne solche I\ iö g1 lchkeit besteht Jedoch nur dann, wenn die nachträg-
llche vergl asung zur verme i dung von rrünlssion€rr - etwa aus Lärm_
schutzgründen - vorgenommen wird.



zu  $  70 :

Nach der Neufassr:ng des Abs. 1 wlrd eine Bauverhandlung künft lghin
lmrner d ann durchgeführt werden müssen, werm durch das geplante
Bauvorhaben subJekti  v-ö ffentr l  che Nachbamechte im slnne des neuge-
faßten $ 134a in dem durch den neugefaßten $ 134 Abs. g \rmschrrebe-
nen Nac hbarschaft skr€ is be riihrt werden können.

Z u  9  7 2 :

$ 72 wtrd insofern neu gefaßt, ars nunmehr auf dle Rechtskraft der
Baubewil l igung gegenüber dem gauwerber und den 1m ers t lnstanzl lchen
verfa].ren bis zum Ende der mundlichen verhandlung mrt Elnwendungen
aufgetretenen personen, dle im Slnne des neugefaßten S 134 Abs. 3
dadurch Partelstel lung erworben haben, Bezug genornmen wl-rd. Auf
später  au f t re tende personen,  d ie  a1s  a l len fa l l s  Bete i l lg te  zB
behaupten' i ibe rgangene parteien zu sein, brauöht m1t dem Begrnn der
Baufuhrung nicht gewartet zu werden.

Dle vor l iegende Regelung so11 dazu dienen,
tei le für den Bauwerber,  die durch elne zu
Baubeginns auftreten wt i rden, zu vermeiden.

zu  $  ?3 :

wirtschaft l lche Nach-

I  ange Verzögerung des

nunnehr 4 Jahre
Baubeglnnsfrl st
sol l  vor alIem der
Bauvorhaben, dle

In dleser Eestimmung vrird ledigl ich die notwendige Erg:lnzung im
Hinbl lck auf die 1r/ l  edere I nführung der Bauanzelge ($ 62) vepgepeln_
men.

Zu g  742

Die Baubeginnsfr lst ulrd von bisher 2 Jahren auf
ver l l inger t .  Es  w i rd  Jedoch d ie  Mög11chke1t ,  d ie
Uber Ant rag zu verlängern, ausgeschlossen. Dles
Reduzlerung des Verwaltungsaufwandes dlenen. FUr



r:nter rnansp ru chnafrme von l , l i t tern der l /ohnbaufö rderung err ichtet
vJerden, war die bisherige Baubeglnnsfr lst n'ün1ich zu kurz; dle
dadurch regelmäßig bedingten Ve rfahren zur Frl  stve r längerung, zu
denen al le Anralner belzuziehen waren, haben bisher einen nicht
Lmbe träc ht I I chen Verwal. tung sauf wand e rf o rde rt .

Die Regelung hlnslchtl ich der Bauvor. lendungsfrrst wurde irn wesent-
11chen 1nhalt1lch unverändert,  aber sprachr. lch gestrafft ,  t ibernorn-
men, da auch ln zukr.n f t  str ikt darauf geachtet werden sol l ,  daß dle
e lgent l l che  Baudauer  so  kurz  w ie  mögL ich  b le ib t .  E ine  genere l le
verl  idng erun g der Bauvol lendungsfrrst konnte daher nicht 1n Betracht
gezogen werden.

Für Bewll1lgungen gemaß ! 21 schelnen die kurzeren Fristen im
Hlnbl ick a.uf dle in der Regel einfachere Bauausfi jhrung von nach
d ieser  Gesetzess te l le  bewi l  l i g ten  Gebäuden sach l i ch  gerecht fe r t ig t .
t

Zu !  80 :

Erker, unter denen nlcht i jbe ral l  eine frele Durchgengshöhe von
2'10 m gewaihrleistet ist '  werden nunrehr aer bebauten F1äche vor.r
zugereehnet .  Durch  d iese  Rege lung so l l  der  Anre iz  wegfa l len ,  d le
Rarmausnützung dadurch auf dle spitze zu trei.ben, daß Erker bererts
ln geringer Höhe vor dle Gebäudefront ragen. Nunmehr werden diese
Jedenfal ls, auch wenn sie das 1m $ g4 genannte Ausmaß einhalten,
der bebauten Fläche vo1 1 zugerechnet.

zu  5  82 :

Die Neufassrrng der Abs. 3 und 6 1st
zelt lg erfolgten Novell lerung des g
setzes zu sehen. Es sol1 Jedenfal ls
Bauordnungsnovel le 19Z6 gegeben war,

im Zusanrnenhang mit der glelch_
4 Abs. 4 des lr/lener Garagenge-
d te  Rechts lage,  w le  s le .vor  der
vr1 ede rherges te 11 t werdei .
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Z u  $  8 4 :

rn Analogle zur Bestlmmung des $ gg nus. z r i t .  c di ir fen nunmerrr
auch rransport- und Einstergschächte uber die Baufluchtl inien in
dle Abs'tandsfl  äche und in den vorgarten ragen, sofern dlese das
anschl leßende Geleinde nicht UbeFagen. Abgeinge für Tlefgaragen
fal len aber Jedenfal ls nicht unter dresen Ausnahmetatbestand.

zu  $  8z :

rm Abs' 3 werden dre drel verschiedenen Kategorten der Lagerräume
aus dem Gesetz genommen, zrmal rhre unterscheldung bel der Rawnvrld_
mung nicht von Belang ist.  Es wurde nunxnehr auch eine poslt lve
Definlt ion des Begrlf fes Arbeltsraurn im cesetz aufgenommen.

Im Abs. 5 wlrd die Ausnahmeregelung zur l , I indesthöhe von Aufent_
baltsräumen insofern klargestelI t ,  als die duich die Bauordntrngs_
nove l le  1989 '  LcBr .  f i i r  w ien  Nr .  7 /1990,  bed lng te  a l le ln ige  Bezug-
nahme auf Dachge s choßaus baut en durch die tettwelse l / lederherstel-
lung der frühe ren Regelung (aus der BO_Novelle 1976) ergl inz t wlrd.
Damit wird für al le anderen Geschosse als Dachgeschosse der be_
währte vo lumensausgle ich wieder ermögllcht, der größere lnnenarchi-
tektonische Ges tal tung sfre ihe i t  gestattet.

z u  $  1 0 6 :

Durch die Neufassung des Abs. 1 wlrd klargestel l t ,  daß Verbinclungs_
wege lnnerhalb einer Wohnung nlcht a1s notwendige Verblnd&gswege(mtt der sich aus Abs. 6 ergebenden Mlndestbrelte) gelten. In
dlesem Zusanmenhang lst anzurnerken, da8 schon dle Bauordnungsno_
vel le 1990, LGB' .  f i i r  l { len Nr. 15/1gg1, lnnerhalb von r,/ohnungen
Mlndestbrelten tn l /ohnungsvoFäunen und Badezirnmem ($ 9O Abs. 3)verlangt.
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Z u  $ $  1 1 2  u n d  1 1 4 :

It l l t  der BO-Novel 1e 1926 wurde der croßtel l  der Regelungen der
Verordnung der l/1ener Landesregierung tiber Rauchfäinge, Lüftr:ngs_
und Dunstschläuche sowle Drosselklappen, LGBI . für Wien Nr.
25/1954, ln den Gesetzestext arer gg 112 bls 114a Bo f irr  wien aufge-
notnmen. von dem noch nicht durch materierle Derogation erfaßten $ 1
Abs. 4 der genannten Verordnung werden dle Bestlmnungen Uber Min_
de stquer schnl tte von Rauchfängen r:nd Mlntlestabst?inde von ELnmirndun-
gen ln $ 112 Abs. 1 und g 114 Abs. 6 Bo für wien ubernorunen. Dle
genannte Verordnung wlrd damlt vol1Änds entbehrl lch.

Z u  $  1 1 7 :

Neben diversen f i l r  Industr lebauten zu1ässtgen Erleichterungen
sorlen' wenn solche Bauten 1n rndustr iegebl e t  en, Be t rr ebsbaugeble-
ten oder sondergebleten l legen, unter den schön bisher geltenden
Vo rauss et z\rngen au ch Abwelchungen bezugl. ich des Schallschutzes
zulässig seln. Damit sj .nd unter anderem, soweit nötig, auch gesund_
helt l iche Erfordernisse gewahrt.

z u  $  1 2 a :

Im Abs. 1 vrlrd 'edlgl ich die notwendige Ergänzung tn HlnblLck auf
die neu geschaffene Bauanzeige ($ 62) vorgenommen. Dazu wiral ange_
merkt '  daß ft i r  dle Bekanntgabe de6 'zeitpunktes des Beginns der
B auf trh.xr g' auch dle Angabe der Arbertswoche - rrle branchenübIrch -
gentigt.

Abs. 2 wlrd dahingehend ergänzt. daß eine Bauanzelge a1s nlcht
erstattet g11t, wenn rnlt  dem Bau nlcht z \rm angegebenen Zeltpunkt
tregonnen wtrd. Dlese Ergänzung erwerst srch als erforderl lch, ara
elnerselts oftrnals nur formelr Baubeglnnsanzelgen ( s che inanzeigen )
erstattet werden, un den Ablauf der Baubeglnnsfrlst zu verhlnctern
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und andererseits gemäß $ rga aus. 4 l ,rachbarn ihre Einwendungen bis
l tingstens drel Monate nach dem angezelgten Baubeglnn vorbringen
können.

Z u  $  1 2 5 :

Den Prüfingenleur - der Begrif f  wurde j .m $ 122 Abs. 3 neu in die
Bauordnung aufgenommen - wird durch,elne E rgänzung lm Abs. Z ebenso
vrie dem Bauftihrer und dem selbsttindtg tätlgen Bauausf iihrenden dle
verpfl lchtung auferlegt, der Behörde zu rnelden, wenn trotz konsens_
gemäßer Ausfi lhrung.ies Gebäudes einö verletzung der Bauvorschrlf ten
erfolgt.  Überdles wird thm auch die Verpfl lchtung auferlegt, der
8ehörde Abwelchungen vom genehmlgten Bauplan, fur die die Einholung
ö1ner BaubewilJ. igung erforderr. icn ist ($ 73), sowie die verwendung
nlcht entspr€chender Baustoffe anzuieigen; ohne di.e Norrnlerung
elner solchen verpfl : i .chtung erscherht eine effekt lve pri i f tät lgkelt
h tcn t  mögr  l ch  .

Za  $  r 27 :

Der $ 127 Abs. 1 l i t .  b wird dahlngehend abgeäindert,  daß al ie Vor_
lage der stat ischen Berechnungen und der dazugehörrgen Konstruk-
t lonspläne auch dann ln Tel1en erfolgen kann, wenn im Zuge der
ersten Tel lvorlager das helßt vor gäubegrnn, elne stat ische vorbe-
messung arler Bautei le unter Berücksi chti  gung rhres zusamnenwlrkens
vorgelegt wird. Durch diese Anderung wlrd elne b€währte Verwal_
tungspraxis lm Gesetz ausdrückl ich verankert und der gleiche sr--
cherhei tss tandard vrie bi sher..  gewährle lstet.

$ 127 Abs. 1 11 t.  c wird aanfngeheni geändert,  daß eln Nachwels
ilber die llb erprüfung der probekörpei erst ab einer Betongute von
B 4OO erforderl ich lst.  Dle blsherlge Forderung elnes solchen
Nachwelses ab elner Betongüte von B B0O 1st ntcht nehr aktuel l . ,  da
sle aus elner Zeit staffnt,  1n welcher derart ige Betonguten nur von
Be tonspez lal1sten hergestel l t  und e*elcht wurden. Heute srnal
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so lche  Be tongü ten  i n  L le fe rbe tonwerken  und  au f  Baus te r l en  ohne
besondere zusäizl lche Aufwendungen von dem am Eaugeschehen betei-
l i g ten  Fachpersonar  e rz ie rba r .  D ie  übe rp rü fung  de r  p roüekö rpe r  i s t
daher erst  ab einer Betongüte von B 4OO sj .nnvol l .

Die l ' leuerung im Abs. 3 besteht dar in,  daß arr .e Beschauten mr. t
Ausnahme der Rohbaubeschau durch einen vom Bauwerber zu bestelren-
den Zlvi l ingenleur (  "prüf lngenl eur ' r  )  ,  der der Behörde vor Baubeginn
namhaft  zu machen ist ,  vorzunehmen sind. Durch die Zunahme der
Bauverfahren und die dadurch bedingte Vierzair l  von kleinen Baustel-
l en  i s t  d ie  Behörde  t ro t z  i h re r  Organ lsa t i on  n i ch t  i r nmer  i n  de r
Lage'  dle Beschauten rm gewünschten Ausmaß selbst vorzunehmen. um
eine Ent lastung der Behörde auf diesenr Gebiet  herbeizuführen, vrurde
daher  e in  Te i l  de r  Beschau ten  an  d le  z l v i r i ngen ieu re  i i be r t ragen .  um
dennoch dle Kontrol le über die Bauausführung nlcht gänzlrch aus der
Hand  zu  geben ,  ve rb le ib t  d ie  Rohbaubeschau  jeden fa l l s  be i .  de r
Behörde .  zu r  E rmög l i ch r :ng  de r  behörd l i chen  Rohbaubeschau  i s t  das
Anbr ingen  des  ve rpu tzes  bzw.  de r  ve rk re idung  w ie  b i she r  rn indes tens
3  Tage  vo rhe r  de r  Behörde  anzuze igen ,  wober  d iese r  Anze ige  zw ingend
di 'e vom Prir f  ingeni eur aufgenommenen überpr i . i fungsbefunde bel  zulegen
s i  nd .

D ie  Rohbaubeschau  wurde  auch  desha lb  be i  de r  Behörde  be rassen ,  da
an den Begri f f  des Rohbaus rechtse rheb I  ic he Fragen geknüpft  s ind;
so  l s t  e twa  me ls t  nu r  b l s  zu r  Fe r t i gs te l l ung  des  Fohbaus  d le  N ich_
t l ge rk lä rung  e ine r  Baubew l l l l gung  nög l l ch  (0  f3z  Abs .  1 ) ,  und  i s t
mit  der Fert igstel lung des Rohb aus die Bauoewl l t igung als konsu_
niert  anzusehen. Sofern auf dle Bestel lung eines prüf lngenieurs
verzlchtet  wurde, haben der Bauwerber und der Bauf i ihrer wie bisher
d le  zu r  E rmögr i chung  de r  Beschau ten 'e r fo rde r l l chen  Anze lgen  an  d ie
8ehörd e zu r l  chten.
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Gegenstand der t ib erprüfung durch den prüf lngenieur wird nicht nur
dle technische Ausf i jhrung, sondern die überprüfung der gesamten
Bauführung auf ihr€ ubereinst immung mit  den Bauvorschr i f ten sein;
dies ergibt  s ich im übr igen auch aus der verpf l ichtung des pr i i f i .n-
genieurs gemäß $ 125 Abs. 2 BO. für t { len.

Dle Funktton eines prüf lngenleurs kann nur elnem zlv i l technlker
ode r  e rnem ge r l ch t l i ch  bee ide ten  sachve  r  s tänd igen  (Abs .  3  e rs te r
Satz )  Ubertragen werden. In diesem Zusarünenhang lst  auf $ 6 Abs. 1
des  Z l v i l t echn ike rgese tzes  h inzuwe isen ,  v ronach  Gu tach ten  e ines
zlv i l technikers a]  s öf fentr iche urkunden anzusehen sind und von clen
verwaltungsbehörden in derselben t /eise zu berücksr.cht lgen sr.nd, wle
wenn sie von behördl ichen organen ausgefert igt  wären. Elne grelch-
a r t i ge  S te l l ung  haben  d ie  ge r i ch t l i ch  bee lde ten  Sachve  r s tänd j .  gen  .
Eine ähn1 iche Regelung hinsicht l ich des Berecht i  gungsumfanges 1st
abe r  be i  anderen  Gewe rbe  t  re  i benden  (2 .B .  Baume ls te r )  n i ch t  gegeben .
:

um dem bes te l l t en  p r i i f i ngen ieu r  e ine  vö11 ig  unvo re ingenommene  und
unabhäingi  ge Durchführung der Beschauten zu ermögl ichen, darf  di .eser
in keinem Dienst-  oder Org ans chaft  sverhäItni  s zum Bauwerber und
Bau f i i h re r  s tehen  (aUs .  g  zwe i te r  Sa tz ) .  D les  haben  Z i v i l t echn ike r
und ger icht l ich beeidete Sac hverstäind ige pf l ichtgemZiß selbst
wahrzunehmen, was von der Behörde nur
prü fen  is t .

ln Zweifelsfäl len zu über-

Im Abs . 4 vrurd e di e Verpf l j.chtung de s
Fä l len  Baute l le  f re i legen zu  lassen,
bestehenden Rechtslage angepaßt.

Bauwerbers ,  ln  bes t immten
der nach Anderung des Abs. 3

rm Abs' 6 wurde der Behörde die Irtögl lchkeit eingeräumtt auf die
BestelLung eines prüflngenleurs zu verzlchten, um bei kleineren
Bauvorhaben dte f i i r  den Bauwerber kostenguns t lgere behördl iche
Beschau durchführen zu können. Es besteht aber w1e blsher die
Mögllchkeit,  von seiten der Behörde auf sätmtt lche Beschauten zu
v erz lcht en .
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fm Abs. I  wird die Verpf l lchtung des prüf ingenj.eurs aufgenommen,
der Behörde die erforder l ichen Auskl inf te zu ertei len; auf der
Baustel le ist  überdles eine Bestät lgung des prüf ingenieurs i iber die
durchgef i jhr  ten Beschauten aufzulegen.

$ tZZ aUs. I  1t t .  a wird dahingehend erweltert ,  daß die Behörde
eine Baueinstel lung verfügen kann, wenn der prüf ingenleur bzw. der
Bauf i jhrer nicht bekanntgegeben wurde oder entgegen den BestLmmungen
der $$ 62 und 72 Bauführungen vorgenommen werden.

Der  Ta tbes tand  des  $  127  Abs .  g  t l t .  f  w l rd  dah ingehend  p räz j . s l e r t ,
daß eine Bauelnstel lung nach dleser Gesetzesstel le auch dann vorge-
norunen werden kann, wenn die stat lschen Berechnungen nicht recht_
ZeJ.t ig vorgelegt wurden; dadurch r" / i rd eine bisher bestehende ce_
se tzes l t j cke  im  Bere i ch  de r  Baue ins te l l ung  gesch lossen .

D1e Baue instel  l  ungsverfügung 1st in Fal1e elnär ohne Befassung der
Behörde begonnenen Bauführung -  wle schon blsher die Rechtsprechung
k la rges te l l t  ha t  -  n i ch t  an  den  iBauwerbe r ( ,  sondern  an  den  Veran t_
vrort l ichen (Bauherrn )  zu r lchten.

z u  $  1 2 8 :

Bedlngt durch die tei lwerse übertragung aler Beschauten an einen
Pri i f ingenieur wird in Abs. 1 die verpfl ichtung neu aufgenommen, der
Fer t i  gstel l  ungsanzei ge auch dre vom prt i f ingenleur ersterl ten über_
pri l fungsbefunde beizulegen; rm Abs. 3 besteht dlesel.be verpfl ich-
tung hlnsichtl ich des Antrages auf Ertel lung der Benützungsbewi 1_
11gung.

Die Bestel lung eines prüflngenleurs ermögllcht es, Bauvorhaben
laufend und fun Detail auf deren konsensgemäße Ausführung zu Uber_
prfrfen' Diese Tatsache ermög'lcht auch Jene i tnde rung lm $ 1e8 Abs.
4, wonach die Behörde nunnehr bei Ertel lung der Benutzungsbe_
wtl l1gung ledigl ich darauf zu achten hat, araß das cebäude kelne
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augenscheinl ichen Konsenswidrlgke i  ten zeigt und kerne augenschein-
11chen MZinge l  '  d ie  d ie  s rchere  Benützbarke i t  verh lndern ,  au fwe is t .
D les  en tspr ich t  im übr igen auch den ta tsächt ichen Mög l ichke i ten  der
Behörde;  es  1s t  der  Behörde sowoh l  aus  ze i t -  a ls  auch aus  personar -
gründen nicht mögLich' anIäßlich der ErteiJ.ung der B enützungsbewil-
l tgung e in  Bauwerk  b is  in  Jedes  k le lns te  Deta i l  zu  überpr i l fen .

Zu $  t3a :

Nach  de r  b i she r  ge l tenden  Rech ts lage  war  d ie
Eigentümer benachbarter Liegenschaften schon
e j .ne Verletzung Lhrer subJekt i  v_ö f fent l  i  chen
Bauvorhaben b10ß denkbar war.

Parteistel . lung f i j r  d ie

dann gegeben, wenn

Rechte durch ein

A1s benachbarte Li .egenschaften sol len außerhalb des Baurandes _ dem
Be isp ie l  de r  Sa lzbu rge r  Baugese tzgebung  fo tgend  _  nu r  mehr  so l che
ber t i cks i ch t l g t  we rden '  d ie  wen ige r  a rs  20  m vom gep lan ten  Bauwerks -
umriß entfernt  s ind. rm Bauland sind den unnri t te lbar benachbarten
(an ra inenden)  L iegenscha f ten  auch  Jene  g le i chgeha l ten ,  d ie  von  de r
vom Bauvorhaben betrof fenen Llegenschaft  nur durch schrnale Grund-
strel fen von Fahnenbaup l  ätzen oder eine rnaximal 20 m brei te ver_
kehrs f l äche  ge t renn t  s ind .  H ie r  ge l ten  nu r  d ie  senk rech t  au f  d ie
Baul in ie ge geni ibe 11i  egenden Liegenschaften als berührt .  Auch können
die diesen Nachbarn zustehenden subJek t tv-öf fent l i  chen Rechte nur
mehr lm Umfang des $ 1g4a (slehe unten) gel tend gemacht werden.

Dlese Lösung wurde gewäh1t,  da im Baubewi l l l  gungsve r fahren die
Parteistel lung auf jene l , lachbarn beschreinkt sein sol l te,  deren
rnteressen be1 elner Durchschnr t tsbe trac htung der typischerwelse
von Bauwerk selbst und selner be stimmungsgemäßen Verwendung ausge_
henden Cefahren und Be1äst igungen betrof fen werden. Es muß in
dlesem Zusanrnenhang auch darauf hlngewlesen werden, daß es im
Bauverfahren b1oß auf dle vrahrung baurechtLlcher,  nicht aber son_
st iger,  insbesondere im gewerberecht l  lchen verfahren zu berücksich-
t lgender rnteressen ankomnt.  Es 1st Aufgabe anderer Rechtsvor-



- 1 9 -

schr t f ten ,  rmmiss i 'onen ar - rs  dem Gebäude fü r  e inen we i te ren  Nachbar -
k r€ is  zu  rege ln .  In  d iesen gesetz l l chen Rege lungen (vg1 .  z .B .
Gewerbeordnung, Luftre inhal tege s etz für Kesselanlagen) lst der
lJachbarbegrif f  wej.ter gefaßt. Dle vorl iegenae tr i tsung so11 damit
auch der Beschleunigung der Bauverfahren dlenen.

Es  is t  daher  sach l i ch  gerecht fe r t lg t ,  wenn der  cesetzgeber  den
zwräehst betroffenen Naehbarn elne stärker€ Rechtsposit lon ein_
räumt' a1s den Eigenti irnern weiter weg gelegener Liegenschaften. vom
Ve rfassungsge r icht shof wurde eine derart ige Regerung In der salz-
burger Bauordnung für verfas sungskonform erachtet (VfGH vom
2 1  . 3 . 1 9 8 6 ,  B  7 7 9 / 8 4 ) .

Hervorzuheben is t ,  daß nach der  ge l tenden Rechts lage in  so  gu t  w ie
al len Fä11en derselbe i ' lachbarschaf tskreis zugezogen wird, der auch
nach der  vorgesehenen Neurege lung be izuz iehen se in  w i rd .  D ie  Neure_
gelung dient also im wesentl ichen der kr.arereh Abgrenzung im sinne
der  Rechtss iche rhe i  t .

Die nunrnehrige Fegelung inr Abs. 3 sleht überdr.es vor, daß dle
Elgentümer benachbarter Liegenschaften die par.teistel lung nur dann
erlangen, wenn sie spätestens bei der miindl ichen verhandlung Ein-
wendr.rrgen im sinne des $ t3aa gegen ein Bauvorhaben erheben. Diese
Lösung ist dem gewerberechtl  ichen Bet r iebsanl agengenehmigungsver-
fahren nachgebiL det.

rm neu elngefügten Abs. 4 h' ird den Eigentumern benachbarter Llegen-
schaften, die ohne ihr Verschulden daran gehindert waren, dle
Parteistel lung zu erlangen, dle Mög1 lchkelt eingeräurnt, auch nach
Abs chl uß der mundlichen verhandlung bis läingstens drel Monate nach
dem angezeigten Baube glnn Elnwendungen zu erheben und danlt die
PartelstetLung zu erlangen. Elne spätere ErLangung der partelstel_
lung wird Jedenfal ls ausdrüekl ich ausgeschlo"=Jn, un zu .,r".*rro"rr, ,
daß ubergartgene Nachbarn etwa noch Jahre nach Erterlung der Baube_
hrll' llgung auftreten und durch thre Einhrendungen die Aufhebung von
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bereits konsumierten Baubewl l  l  l  gungen bewirken. Dleser Lösung I iegt
dle Au ffasr:ng zugrunde, daß der Eigentürner elner Liegenschaft auch
d le  P f l i ch t  ha t ,  be i  l l l ngerer  Abwesenhe i t  oder  sons t lger  Verh inde_
rung, Vorsorge dafi i r  zu treffen, daß die aus seinem Eigentum sr:
wachsenden Rechte durch einen Vertreter wahrgenommen werden; an_
dernfal ls muß er hinnehmen, daß während seiner Verhj.nderung auf den
Nachb arl  legensc haft en BaufLihrungen stattf inden, gegen die er slch
nicht mehr aussprechen kann. Es wurde daher aus Gr'nden der Rechts-
slcherheit elne absolute Frlst _ drel Monate nach den angezelgten

'Baubeglnn - ln das Gesetz aufgenonmen, nach deren Abrauf Jedwede
Elnwendungsmög11chkeiten und demgemäß särnt1lche partelenrechte
unrergegangen sind. Der Baubeginn wurde als Bezugspunkt herarrgezo-
gen,  da  dadurch  e ine  er te i l te  Baubewi l l igung auch fü r  d ie  Nachbarn
in erkennbarer Weise nach außen 1n Erscheinung tr i t t .

Die Regel.ungen über dle parteistel lung in Enteignungs_ und Auf_
t ragsver fahren  (b i  sher  Abs .  4  und 5 ;  neu Abs. .6  und 7)  b le iben
auf rech t .

Zu  5  134a:

Der Gesetzgeber hat blsher nicht ausgefi ihrt,  welche Bestlmmungen
der Bauordnung für Wj.en dem Schutz der Nachbarn dLenen. Es war
daher Sache der Lehre und der Rechtsprechrjng der Gerichtshöf.e des
öffentl ichen Rechtes, diese Frage zu beantworten. un für die wei_
tere Zukun ft  auf diesem Gebiet eine größere Rechtssi che rhe i  t  zu
gewäihrleisten, werden nunmehr dle Bestimmungen taxativ aufgezählt,
die geeignet sind, subjekti  v-ö ffentl  l  che l{achba*echte zu besri in-
d e n .

Durch diese Au fz eihlung so11 die Rechtssiche rhel t  lnsofern erhöht
werden, als elnerseits der Bauwerber weiß, welche Rechte der Nach_
barn er zu beachten hat und andererseits den Nachbarn dle lJahrung
threr Rechte erlelchtert w1rd. Die Aufzählung der Bestimmungent die
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geeignet s l  nd, sub jek t iv-ö f fent l  ic he Nachbarrechte
o r ien t l e r t  s i ch  im  wesen t l i chen  an  de r  b i she r igen
Ge r lchtshöfe des öf fent l ichen Rechtes.

zu  $  1sB :

zu begri jnden,

Judi .katur der

Di'e im Abs. 3 enthartene Regerung t iber die Antsverschwlegenher t  der
Mltgl ' ieder der Bauoberbehörde i ibernirrnt die bundesverfassungsrecht-
l iche vorschrif t  des Art.  20 Abs. 3 B-vc, aus der slch diese ver-
p f l i ch tung erg ib t .  überd ies  wurden d ie  s l tzungen der  Bauoberbehörde
fi lr  vertraul ich erklärt;  dies erscheint erforderl lch, um es den
I ' i i tgl iedern der Bauoberbehörde zu errnögrrchen, ihre Drskusslonsbel-
träge zur Ent sche j .  dungsfi  ndung mögtichst r:nbefangen abgeben zu
Icönnen.

fn Abs. I  wird ln verfas sungskonformer Weise vorgesehen, für die
6enehn: igr:ng von Gegenschri f ten und stel lungnahmen elnen Beschluß
der Bauoberbehörde nachträgl ich einzuholen. Der Verfassungsge_
r i ch tsho f  ha t  n : tn l i ch  i n  se inem Erkenn tn i s  v fS19 .  10 .5gg  ausgesp ro -
chen '  daß nur eine landesge se tz l  iche Best immung, welche eln von der
fü r  d le  Wi l l ensb i l dung  des  Ko l l eg iL rns  sons t  maßgeb l l chen  Rege lung  _
nlcht etwa b10ß vor i ibe rgehende s,  sondern endgult ig weitersehendes -
abwelchendes vorgehen erraubt, verfas sungswidri  g in dle zustr indig-
kel-t  des Bundesges etzgebe rs eingreif t .  Da lm Entwurf ausdrt ickl ich
vorgesehen ist,  daß der Beschluß der Bauoberbehörde nachträgl ich
einzuhol"en 1st, und somlt kelne endgil l t lge, sonde rrt  elne b10ß
vorübergehende Abvrelchung von den generel len Bes chlußerfordernl ssen
vorl legt, gnelft  der vorgeschlagene Text nlcht ln die zustäncttgkelt
des Bundes ( Kompet enz tatbestarrd "Verfas sungsgerlchtsbarkei t , ,  )  ein.
Dle zurechnung der Gegenschrlf ten zur Bauoberbehörde ist danit
s te ts  gewährLe is te t .
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Zu !  4  Abs .  4  des  Wiener  Garagenge s  e tzes :

Durch die Formulierung des 0 g2 Abs. 6 der Bauordnung für lJien,
1 .d .F .  der  Bo-Nove l le  1926,  wonach d l€  Bes t lmmungen über  Neben_
gebäude auch für Garagen gelten sol len, wurde nach der Rechts_
meinung des Verwaltungsge r lcht shofes den elnschläglgen Regelungen
im $ a Abs. 4 des Wiener Garagengesetzes derogiert.  Das l / iener
Garagengesetz so1l Jedoch welterhin als Lex speclal ls f i l r  den Bauund den Betr ieb elner Garage gelten, weshalb die Bestl f fnung des
$ Ae aUs.  6  mi t  d ieser  Nove l1e  en t fä l t t  und der  Wor t lau t  des  g  4Abs. 4 des wiener Garagenge se tzes , wle er vor der Noverre 1976bestanden hat, ausdrückl ich in das Wiener Garagengesetz r. / ieder
aufgenommen wlrd. Es ist in diesem Zusanmenhang darauf zu ver_vi 'elsen, daß die Bestimmung des $ 4 Abs. 4 des V/iener caragen_gesetzes ohnehln die Errichtung von Garagen im Vorgarten und aufselt l . ichen Abstandsflächen strengen Vorausserzungen unterwirf t .
D ies  g i l t  auch fu r  jeg l i ches  F lugdach über  e inem , * " i . i i o i . r " .


